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Vorwort

Brückenbauwerke sind unverzichtbarer Bestandteil der Straßenverkehrsinfrastruktur. Sie ermöglichen die 
Überwindung von Tälern, Gewässern oder anderer Verkehrswege und stellen somit die eigentliche Funktion 
der überführten Straße sicher. Allein im Netz der Bundesfernstraßen gibt es 39.928 Brückenbauwerke (Stand 
09/2020). Aus einer weiteren Zunahme des Güterverkehrs ergeben sich für einen signifikanten Anteil der 
bestehenden Brücken Beanspruchungen bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Der Klimawandel in Ver-
bindung mit einer zu erwartenden Zunahme von Extremwetterlagen stellt neue Herausforderungen. Neben 
der Verfügbarkeit und Sicherheit sind verstärkt auch Aspekte der Nachhaltigkeit und Resilienz von Verkehrs-
infrastrukturen zu betrachten.

Das Lebenszyklusmanagement von Brücken – von der Planung, Bauausführung, Instandhaltung und Betrieb 
bis zum Rückbau – ist in wesentlichen Teilen noch von traditionellen eher reaktiv ausgerichteten Strategien 
geprägt. Die Möglichkeiten der Digitalisierung werden hier bislang nur für Teilprozesse genutzt. Im Kontext 
einer rasant fortschreitenden Digitalen Transformation ermöglichen neue prädiktiv ausgerichtete Ansätze 
künftig eine integrierte und lebenszyklusorientierte Betrachtung.

Ziel der bewährten Fachtagung zum Brückenbau ist ein interdisziplinärer Erfahrungs- und Wissensaustausch 
von Forschern, Planern, Ausführenden, Eigentümern, Betreibern und der Bauwirtschaft zu neuen und innova-
tiven Methoden, Verfahren und Technologien im Brückenbau.

Themenschwerpunkte beim 5. Brückenkolloquium mit mehr als 70 Plenar- und Fachvorträgen in vier paralle-
len Sessions sind:

• Bauwerksausstattung (Kappen, Übergänge)
• Beurteilung und Bewertung des Zustands
• BIM und Digitalisierung
• Brücke Altstädter Bahnhof, Brandenburg/Havel
• Einwirkungen
• Fallbeispiele (Beton-/Stahlbrücken)
• Holzbrücken
• Innovative Bauweisen, Bauverfahren und Bauprodukte
• Instandhaltung und Bauwerksmanagement
• Monitoring, Bauwerksprüfung, Schadenserfassung
• Nachrechnung
• Neue Erkenntnisse zur Querkraft- und Torsionstragfähigkeit
• Normen und Regelwerke
• Rückbau, Schadstoffe
• Verstärkung, Ertüchtigung

Das vorliegende Tagungshandbuch enthält die vorab eingereichten Beiträge zu den Vorträgen und gibt einen 
Überblick über neue und innovative Methoden, Verfahren und Technologien zur Beurteilung, Planung, Bau, 
Instandhaltung und Betrieb von Brücken. Weitere Informationen unter: www.tae.de/go/bruecken
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Brücken an Bundesfernstraßen –  
Bilanz und Ausblick

Gero Marzahn
Bundesministerium für Digitales und Verkehr  

1. Einleitung
Im internationalen Vergleich verfügt Deutschland über 
eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. Allerdings 
machen der überproportionale Anstieg des Schwerver-
kehrs in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere im 
Güterverkehr sowie die Altersstruktur der Infrastruktur 
umfängliche Erhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung 
des Zustandes und Erhöhung der Tragfähigkeit vieler äl-
terer Brücken erforderlich. Viele Brücken müssen ver-
stärkt oder gar erneuert werden, um auch in Zukunft den 
Anforderungen aus dem Verkehr auf Dauer gerecht wer-
den zu können.
Während bislang jedes Bundesland einzeln auf die Brü-
cken seines Gebiets geschaut hat, können wir jetzt – wo 
die Verwaltungsverantwortung für die Brücken im Auto-
bahnnetz bei der Autobahn GmbH in einer Hand liegt – 
eine Gesamtbetrachtung vornehmen und das Autobahn-
netz als Ganzes in den Blick nehmen. Daher wird mit dem 
vorliegenden Bericht eine Bilanz zu den Brücken an Bun-
desfernstraßen gezogen sowie eine Übersicht zum aktu-
ellen Stand der Umsetzung der Modernisierung von Brü-
cken an Bundesfernstraßen gegeben.

2. Brückenbestand an Bundesfernstraßen
Mit Stand September 2021 befinden sich fast 40.000 Brü-
cken in der Bau- bzw. Unterhaltungslast des Bundes, d. h. 
sowohl Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen als auch 
zur Überführung von Straßen und Wegen über Bundes-
fernstraßen. Berücksichtigt man, dass bei Autobahnen i. 
d. R. jede Fahrtrichtung auf einem eigenen Brückentrag-
werk liegt oder große Flussbrücken in Strom- und Vor-
landbrücken unterteilt werden, entspricht die Anzahl der 
o. g. Brücken 52.386 Teilbauwerken. Davon befinden sich 
27.915 Teilbauwerke im BAB-Netz und 24.471 Teilbau-
werke im Netz der Bundesstraßen. Da ein Teilbauwerke 
im Wesentlichen für ein Brückentragwerk steht, wird bei 
allen nachfolgenden Auswertungen jeweils auf Teilbau-
werke bzw. gleichlautend auf Brücken-Teilbauwerke Be-
zug genommen, auch wenn nicht in jedem Einzelfall da-
rauf gesondert hingewiesen wird.
Wird z. B.  die Lage der Brücken-Teilbauwerke betrach-
tet, befinden sich von den 27.915 Teilbauwerken im BAB-
Netz 20.693 Teilbauwerke im Zuge einer BAB-Strecke, 

diese werden also direkt durch mehrstreifigen Auto-
bahnverkehr belastet, während 7.222 Teilbauwerke als 
Überführungsbauwerke dienen. Im Bundesstraßennetz 
befinden sich von den gesamten 24.471 Teilbauwerken 
19.393 Teilbauwerke im Zuge einer Bundesstraße, wäh-
rend 5.078 Teilbauwerke als Überführungsbauwerke ge-
nutzt werden.
Die Gesamtbrückenfläche aller Bundesfernstraßenbrü-
cken erreicht etwa 31 Mio. m2 Brückenfläche (entspre-
chend ca. 4.350 Fußballfelder in Standardgröße 105 m x 
68 m), die Gesamtlänge summiert sich auf zirka 2.150 km 
auf (entspricht etwa der Luftlinie Berlin–Rom).
Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nach 
dem zweiten Weltkrieg verlangte moderne, leistungsfä-
hige Straßen. Groß angelegte Ausbauprogramme vor al-
lem im Autobahnnetz waren die Antwort, weshalb die 
meisten, auch vielfach heute noch genutzten Brücken in 
den westlichen Bundes-ländern aus den Jahren 1960 bis 
1985 stammen. In den östlichen Bundesländern setzte 
eine größere Erneuerungs- und Ausbauwelle im Auto-
bahnbau nach der Wiedervereinigung 1990 ein, erkenn-
bar am zweiten Peak der Altersstruktur der Brücken im 
Bild 1. Das Autobahnnetz in Ostdeutschland ist damit 
deutlich jünger als das in den westlichen Bundesländern 
einhergehend mit einem allgemein besseren baulichen 
Zustand und höheren Tragfähigkeit der Bauwerke.
Auch wenn die großen Brücken meist sofort ins Auge 
fallen, so sind es doch die kleineren Brücken, die von 
der Anzahl her das Gros der Brücken bei den Bundes-
fernstraßen ausmachen. Fast 50 % der Brücken besitzen 
weisen Brückenlängen kleiner 30 m auf. Dagegen sind 
die Großbrücken mit Längen von mindestens 100 m mit 
knapp 7 % an der Gesamtanzahl vertreten (ca. 3.700 Teil-
bauwerke), dennoch verbirgt sich hierhinter eine große 
Brückenfläche von über 50 % der Gesamtbrückenfläche 
der Bundesfernstraßenbrücken.
Gemessen an der Brückenfläche haben Spannbetonbrü-
cken im Bereich der Bundesfernstraßen mit etwa 70 % 
den weitaus größten Anteil am Bestand, gefolgt von Brü-
cken in Stahlbetonbauweise mit einem Anteil von etwa 
17 %. Stahl- und Stahlverbundbrücken sind mit jeweils 
7 % am Gesamtbestand vertreten. Andere Bauweisen, 
z. B. Mauerwerkbrücken, rangieren deutlich darunter.
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Bild 1: Altersstruktur der Brücken an Bundesfernstraßen anteilig nach Anzahl an Teilbauwerken

3. Bestandsaufnahme zum Bauwerkszustand

3.1 Zustandsnote – Bewertung des baulichen  
Zustands 

Regelmäßig werden die Brücken einer Brückenprüfung 
nach DIN 1076 unterzogen. Hierbei werden die Bauwerke 
durch besonders geschulte und langjährig erfahrene Bau-
werksprüfingenieure im Wesentlichen handnah auf Schä-
den, Verschleiß und Alterungserscheinungen hin geprüft. 
Alle sechs Jahre findet eine „Hauptprüfung“ und drei 
Jahre nach der Hauptprüfung eine „Einfache Prüfung“ 
statt, ergänzt durch jährliche „Besichtigungen“ und halb-
jährliche „Laufende Beobachtungen“ ausgeführt durch 
geschultes Personal der Straßenmeistereien. Die Bewer-
tung des vorgefundenen Zustands erfolgt anhand der Kri-
terien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaf-
tigkeit. Mit einer Zustandsnote (ähnlich dem Schulsystem 
zwischen 1,0 und 4,0) inkl. einem Prüfbericht wird der 
bauliche Zustand der Brücke im Bauwerksbuch doku-

mentiert und in einer Bauwerksdatenbank abgelegt. Die 
Zustandsnote ist ein wichtiges Kriterium zur Planung von 
Erhaltungsmaßnahmen. Der aktuelle Zustand für Brü-
cken der Bundesfernstraßen ist im Bild 2 getrennt für 
Bundesautobahnen und Bundesstraßen dargestellt. Die 
roten Säulen repräsentieren die Zustandsnotenverteilung 
der Autobahnbrücken und die blauen Säulen die der Brü-
cken an Bundesstraßen mit den stärksten Anteilen jeweils 
in den mittleren Zustandsnotenbereichen. Schlechtere 
Bauwerkszustände sind mit Zustandsnoten von drei und 
größer bewertet. Allerdings bedeutet eine ungenügen-
de Zustandsnote von 3,5 nicht eine sofortige oder kurz-
fristige Sperrung des Tragwerks, vielmehr wird Bedarf 
zum Handeln aufgezeigt. Die Zustandsnoten sind be-
wusst so angelegt, dass bei der Ermittlung über alle Bau-
teile schlechtere Teilnoten durchschlagen, um den Ver-
waltungen frühzeitig die Möglichkeit einzuräumen, das  
Bauwerk instandzusetzen, bevor größere Schäden ein-
treten.
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Bild 2: Zustandsnotenverteilung für Brücken an Autobahnen und Bundesstraßen anteilig nach Brückenfläche

Der bauliche Zustand von Bundesstraßenbrücken ist ten-
denziell besser als jener von Autobahnbrücken. Zurück-
zuführen ist dieser Sachverhalt auf das deutlich geringe-
re Güterverkehrsaufkommen mit allgemein geringeren 
Fahrzeuggesamtgewichten auf den Bundesstraßen. Auto-
bahnen sind deutlich schwerer beladen, was in Summe 
für die Autobahnbrücken zu einer permanent hohen Brü-
ckenauslastung führt mit allen negativen Konsequenzen, 
wie z. B. beschleunigte Alterung und Verschleiß. Insbe-
sondere hohe Achslasten, teilweise auf Überladungen 
oder falsche Beladungen der Lkw zurückzuführen, set-
zen den Autobahnbrücken zu. Faktisch fast alle Schäden 
an den Rheinbrücken sind Folge einer zu hohen örtlichen 
Belastung durch hohe Achslasten. Von daher nehmen wir 
zukünftig nicht nur den baulichen Zustand der Brücken 
stärker in den Fokus, sondern werden auch Anstrengun-
gen für eine engmaschigere Überwachung des Verkehrs 
unternehmen.
Hinsichtlich der baulichen Zustände von Brücken fällt 
die Zustandsbewertung von Großbrücken (Brücken mit 

Längen größer 100 m) generell schlechter aus als jene 
von kleineren Brücken, weil sich statische Defizite und 
Schäden bei entsprechenden Brückenlängen aufsummie-
ren. Im Bild 3 ist die Verteilung der Zustandsnoten in Be-
zug auf die Brückenanzahl und in Bezug zur Brücken-
fläche dargestellt.
Durch die regelmäßige Bauwerksprüfung nach DIN 1076 
ist sichergestellt, dass unter Verkehr stehende Brücken 
überwacht und Schäden rechtzeitig erkannt werden. So-
fern erforderlich, z. B. zur Überwachung von geschä-
digten Bauteilen, werden die Brücken darüber hinaus 
mittels eines sensorischen Brückenmonitorings konti-
nuierlich im 24/7-Dauerbetrieb überwacht (z. B. Rhein-
brücken Leverkusen A 1, Duisburg-Neuenkamp A 40, 
Rhein-Herne-Kanalbrücke A 43). Dadurch werden zu-
sätzliche Informationen zum Brückenzustand oder spe-
zielle Informationen zur Schadensentwicklung an ausge-
wählten Tragwerksstellen in Echtzeit gewonnen, die dann 
in die Zustandsbewertung einspeist werden können. Die 
Verkehrssicherheit ist somit stets gewährleistet.
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Bild 3: Zustandsnotenverteilung für Großbrücken größer 100 m Länge an Bundesfernstraßen anteilig nach Anzahl an 
Teilbauwerken und Brückenfläche

3.2 Traglastindex – Bewertung der Tragfähigkeits-
eigenschaften

Die Zustandsnote als Ergebnis einer äußeren, handna-
hen Sichtprüfung des Bauwerks ist nur bedingt geeig-
net, mögliche Tragfähigkeitsdefizite einer Brücke ein-
zuordnen. Aus dem enorm gestiegenen Schwerverkehr 
sowie aus Schwächen in den ursprünglichen Bemes-
sungsvorschriften können Defizite gegenüber den heute 
geforderten Anforderungen bestehen, die sich auch nicht 
zwingend aus dem äußerlich erkennbaren Zustand der 
Brücken ableiten lassen, sofern keine äußeren Schäden 
erkennbar sind. Es erfordert einen „Blick in das Inne-
re“ eines Tragwerks, um u. a. Abweichungen vom Soll 
im Tragverhalten zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. 
Diese Abweichungen können bereits daraus resultieren, 
dass aufgrund der hohen Verkehrsbeanspruchung die 
Ausnutzung des Tragwerks übermäßig hoch ist, somit 
die zulässige Beanspruchung übersteigt, weshalb die Nut-
zungsfähigkeit eingeschränkt wird und Alterung sowie 
Verschleiß zunehmen. Durch die überproportionale Ver-
kehrsentwicklung haben die Brücken eine Nutzungsän-
derung erfahren.
Der Traglastindex als ein neuer, weiterer zusätzlicher 
Kennwert ist hier besser geeignet. Er repräsentiert die 
strukturellen Eigenschaften eines Tragwerks, die maß-
geblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer Brü-
cke haben. Die Bewertung erfolgt in einem Soll-Ist-Ver-
gleich zwischen erforderlicher bzw. zukunftsfähiger 
Brückentragfähigkeit (Ziellastniveau gemäß der vom 
Bund eingeführten Nachrechnungsrichtlinie) und der 
rechnerisch tatsächlich vorhandenen Tragfähigkeit. Da-

rüber hinaus werden noch bauart- oder materialbedingte 
Parameter berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in fünf 
Stufen: I bis V. Mit aufwachsender Stufe nehmen die Ab-
stände zum aktuellen Ziellastniveau zu: Stufe I = keine 
Abweichung, Stufe V = die meisten Abweichungen. In-
direkt lassen sich aus der Stufung ebenfalls Dringlich-
keiten ableiten; die Stufe V umfasst demnach auch die 
dringlichsten Problemstellungen. Die Einordnung in die 
Indexstufe V muss dabei nicht bedeuten, dass eine kurz-
fristige Brückensperrung erforderlich ist. Sie gibt aber 
den Hinweis, dass aufgrund der festgestellten Zahl an 
statisch relevanten Kriterien die vorhandenen Reserven 
der Brücke zunehmend aufgebraucht sein könnten. Hier-
durch wird Handlungsbedarf aufgezeigt, der im Rahmen 
der Brückenmodernisierung abgearbeitet wird. Eventuell 
können belastungsmindernde verkehrliche Maßnahmen 
oder Beschränkungen notwendig werden, um die Rest-
nutzungsdauer der Bauwerke zu verlängern.
Eine aktuelle Verteilung der Traglastindizes getrennt 
nach Bundesautobahnen und Bundestraßen ist in Bild 4 
dargestellt. Bauwerke mit höherem Traglastindex ab Stu-
fe III werden hinsichtlich der Modernisierung besonders 
priorisiert angegangen, weil bei diesen Brücken die Re-
serven zunehmend aufgebraucht sind. Die große Anzahl 
an Bauwerken mit Handlungsbedarf weist auf die Her-
ausforderungen hin, die für alle Beteiligten aus den Pla-
nungsbüros, den Baufirmen und den Verwaltungen be-
reits heute und auch in den nächsten Jahren anstehen. 
Angesichts der immensen Aufgabe ist es wichtig, den Be-
ruf des Bauingenieurs attraktiv zu gestalten, um ausrei-
chend viele Nachwuchsingenieure gewinnen zu können.
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Bild 4: Verteilung der Traglastindizes bei Brücken an Bundesautobahnen und Bundesstraßen anteilig nach Brückenfläche

Von den 27.915 Brücken-Teilbauwerken im Autobahnnetz 
sind 8.665 Teilbauwerke der Stufe III und damit einer 
mittleren Dringlichkeit, 2.154 Teilbauwerke der dringli-
cheren Stufe IV und 1.001 Teilbauwerke der dringlichs-
ten Stufe V zugeordnet (Tabelle 1).

Wie bei den Zustandsnoten sieht die Verteilung der In-
dexstufen des Traglastindex bei den Brücken der Bundes-
straßen günstiger aus. Von den 24.471 Teilbauwerken im 
Netz der Bundesstraßen sind gegenwärtig 3.307 Teilbau-
werke der Indexstufe III, 824 Teilbauwerke der Indexstu-
fe IV und 759 Teilbauwerke der dringlichsten Indexstufe 
V zugeordnet (Tabelle 2).

Tabelle 1: Traglastindex für Brücken der Autobahnen nach Anzahl und Fläche der Teilbauwerke  
(A-Bauwerke = Bauwerke im Zuge von BAB, Ü-Bauwerke = Bauwerke über eine BAB)

1) Geh- und Radwegbrücken, 2)  Wirtschaftswege oder Brücken ohne Tragfähigkeitseinstufung

Tabelle 2: Traglastindex für Brücken der Bundesstraßen nach Anzahl und Fläche der Teilbauwerke 
(A-Bauwerke = Bauwerke im Zuge von B, Ü-Bauwerke = Bauwerke über eine B)

1) Rad- und Gehwege, 2)  Wirtschaftswege oder Brücken ohne Tragfähigkeitseinstufung



22 5. Brückenkolloquium – September 2022 

Brücken an Bundesfernstraßen – Bilanz und Ausblick 

4. Aktuelle Herausforderungen im Brückenbau

4.1 Verkehrsentwicklung
Der überproportionale Anstieg des Schwerverkehrs in 
den letzten Jahrzehnten, sowohl bei den Fahrzeugge-
samtgewichten, den Achslasten als auch in der Häu-
figkeit (DTV und Jahresfahrleistung, Bild 5), in Ver-
bindung mit der Altersstruktur der Brücken machen 
Erhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung des Zustan-
des und vor allem der Tragfähigkeit vieler älterer Brü-
cken erforderlich.

Dem Anstieg der Verkehrsleistung steht bei den älte-
ren Brücken oftmals eine eingeschränkte Tragfähigkeit 
gegenüber, die sich neben bauartspezifischen Defiziten 
vor allem aus den damaligen normativ geforderten Brü-
ckentragfähigkeiten ergibt. Die Brückentragfähigkeit 
wird anhand der Brückenstatik festgelegt, indem entspre-
chende normative Verkehrslastmodelle bei der Dimensio-
nierung der Tragwerke berücksichtigt werden. Hier hat 
sich in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Steigerung 
ergeben (Bild 6). Folglich sind ausgewiesene Brücken-
tragfähigkeiten an jeweilige Normungsstände gebunden. 

a) Entwicklung des 
durchschnittlichen tägli-
chen Verkehrs (DTV) in 
Kfz/24h

b) Entwicklung der jähr-
lichen Fahrleistung in 
Mrd. Kfz-km

Bild 5: Entwicklung der Verkehrsleistung: a) DTV und b) Fahrleistung [1]
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Bild 6: Normative Verkehrslastmodelle in Verbindung 
mit der Entwicklung der zulässigen Fahrzeuggesamt-
gewichte und Achslasten gemäß StVO

Im Bild 7 sind die vorhandenen Brückentragfähigkeiten 
aller Bauwerke an Bundesfernstraßen dargestellt. Aktu-
elle Brückenneubauten werden seit 2013 für das europäi-
sche Lastmodell LMM bzw. wurden davor seit 2003 für 
das Lastmodell LM1 nach DIN-Fachbericht 101 ausge-
legt. Diese Brückengeneration erfüllt alle aktuellen An-
forderungen an Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit. Bei 
den Brücken der Brückenklasse 60/30 erfüllen zumin-
dest die jüngeren Bauwerke ab Herstelljahr 1985 weitge-
hend alle heute gestellten Anforderungen. Brücken älte-
rer Jahrgänge vor 1985 sind jedoch für deutlich geringere 
Verkehrslasten ausgelegt worden. Immerhin zählen zu 
dieser Gruppe über 50 % der Bestandsbrücken an Bun-
desfernstraßen. Diese Bauwerke werden in den nächsten 
Jahren zu modernisieren sein.

Bild 7: Tragfähigkeitsverteilung für Brücken im Zuge der Bundesfernstraßen anteilig nach Anzahl der Teilbauwerke

Bei Brücken der Brückenklasse 60 oder geringer sind die 
einstmals vorhandenen Tragreserven inzwischen zuneh-
mend aufgebraucht. Hier bedarf es Verstärkungen oder 
Ersatz älterer Bauwerke für einen möglichst ungehinder-
ten Verkehrsfluss. Verkehrliche Einschränkungen, z. B. 
Lkw-Überholverbot, Lkw-Abstandsgebot auch im Stau 
etc. können eine Interimslösung sein, um Tragwerks-
schwächen zu kompensieren, solange die Verstärkung 
noch nicht umgesetzt oder der Ersatzneubau noch nicht 
fertiggestellt wurde. Die Kompensationsmaßnahmen sind 
in der Nachrechnungsrichtlinie des Bundes [2] geregelt.

4.2 Bauliche Defizite
Bauliche Defizite aus der Herstellung der Bauwerke sind 
ebenfalls an Ausgabestände von Normen gebunden. Bei 
Spannbetonbrücken betrifft dies neben der Koppelfugen-
problematik und der Verwendung von gegenüber Span-
nungsrisskorrosion sensitiven Spannstählen vorrangig 
das Querkrafttragverhalten, weil sich u. a. die Bemes-
sungsansätze über die Jahrzehnte insbesondere bei 
Spannbetonbrücken mehrfach geändert haben und erst 
seit 1966 Mindestbewehrungsgrade zur Verhinderung 
eines spröden Versagens quantitativ gefordert werden. 
Bei Stahl- und Stahlverbundbrücken steht neben der Ma-
terialermüdung von Stahlbauteilen das Stabilitätsverhal-
ten, z. B. das Beulen großer Blechfelder von Stahlträgern, 
bei den Untersuchungen im Vordergrund. Die Beulnach-
weise hoher Hauptträgerstege genügen erst seit 1978 den 
heutigen, aktuellen Anforderungen. Ältere Stahl- und 
Stahlverbundbrücken, die vor 1980 gebaut wurden und 
bei denen die Methodik der heutigen Nachweisverfahren 
noch keine Anwendung fand, können je nach Ausführung 
das systemische Problem einer zu geringen Beulsicher-
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heit in sich tragen. Aufgrund der aktuellen Probleme mit 
der Rahmedetalbrücke, A 45, wurde eine entsprechende 
Untersuchung zu möglichen Beulverformungen für ähn-
lich aufgebaute Brücken bei den Ländern und der Auto-
bahn GmbH des Bundes veranlasst.
Bei der Entwicklung von Bauvorschriften werden regel-
mäßig erkannte Defizite und Schwächen adressiert und 
durch angepasste oder neue Regelungen bei der Normen-
fortschreibung abgestellt. So kann festgestellt werden, 
dass ab 1985 ein Normungsstand erreicht war, der in we-
sentlichen Zügen für die konstruktive Durchbildung der 
Tragwerke vielfach auch heute noch Bestand hat.

5. Modernisierung von Brücken der Bundes-
fernstraßen

5.1 Grundsätzliche Vorgehensweise bei der  
Brückenmodernisierung

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Modernisie-
rung von Brücken ist im Bild 8 dargestellt. Durch eine 
Nachrechnung nach Nachrechnungsrichtlinie des Bundes 
[2] werden die Abweichungen vom Soll einer Brücke hin-
sichtlich Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit genau ermit-
telt, bewertet und mögliche Abhilfemaßnahmen erörtert, 
während der Traglastindex hierfür nur ein Indiz vermit-
telt. Anhand einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt 
die Festlegung baulicher Maßnahmen, die dann finan-
ziert und umgesetzt werden.

Bild 8: Ablauf der Brückenmodernisierung

Die Bauwerke, die prioritär zu untersuchen sind, müs-
sen zuvor nach baulichen und/oder verkehrlichen Krite-
rien aus dem zu untersuchenden Bauwerksbestand her-
ausgefiltert werden. 

5.2 Bisherige Priorisierung von Einzelbauwerken 
(BASt-Liste)

Ausgehend von der von Bund und Ländern gemeinsam 
erarbeiteten „Strategie zur Ertüchtigung der Straßenbrü-
cken im Bestand der Bundesfernstraßen“ wurden in Zu-
sammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) und den Ländern in einem ersten Schritt ca. 2.500 
Teilbauwerke aus dem Gesamtbestand der Brücken der 
Bundesfernstraßen herausgefiltert und hinsichtlich ihrer 
Dringlichkeit zur statischen Untersuchung und ggf. Ver-
stärkung gereiht. 
Weil sehr unterschiedliche Faktoren und Kriterien Ein-
fluss auf die Dringlichkeit haben, wurde ein multi-krite-
rieller Ansatz zu Bewertung der Bauwerke gewählt:
• Zustandsbewertung der Bauwerke: Zustandsnote und 

Substanzkennzahl,
• Bauwerksalter,
• Besondere Brückencharakteristika: Großbrücken 

(Länge ≥ 100 m), Brücken mit Einzelstützweiten  
≥ 20 m, fehlende Temperaturlastfälle in der Brü-
ckenstatik, Angaben zu Koppelfugen und bestimm-
ten Spannstählen bei Spannbetonbrücken in Abhän-
gigkeit vom Baujahr,

• Verkehrsbelastung: DTV-SV (durchschnittliche täg-
liche Verkehrsstärke des Schwerverkehrs).

Die Priorisierung der Bauwerke umfasste damit eine 
qualitative Bewertung sowohl der Streckenabschnitte 
als auch der darin befindlichen Brücken, indem mittels 
eines Punktesystems die Einzelkriterien benotet und ma-
thematisch miteinander zu einer Bewertungsziffer (Prio-
ritätszahl) verbunden wurden. Hohe Bewertungsziffern 
führen zu entsprechenden Dringlichkeiten, wodurch die 
Reihung letztlich gegeben war. Sie sind jedoch kein Aus-
druck einer etwaigen Gefährdung von Bauwerken. Groß-
brücken stellten sich regelmäßig hierbei als besonders 
dringlich dar, weil diese Einzelschäden und Defizite auf-
summieren. Die Bauwerksliste wurde aus Übersichtlich-
keitsgründen anfangs auf 2.500 Teilbauwerke begrenzt, 
weshalb die BASt-Liste tatsächlich nur einen begrenzten 
Ausschnitt des gesamten Untersuchungsraums darstellt.
Von den 2.500 Teilbauwerken ist inzwischen ein erheb-
licher Anteil abgearbeitet worden oder wird derzeit be-
arbeitet (Bild 9). Während 833 Teilbauwerke fertiggestellt 
wurden, befinden sich 1.157 Teilbauwerke in der Bearbei-
tung, d. h. diese werden statisch nachgerechnet oder hin-
sichtlich notwendiger Verstärkungsmaßnahmen beplant, 
oder es werden bereits die planerischen Vorarbeiten für 
einen Ersatzneubau vorangetrieben, wenn dieses Vorge-
hen wirtschaftlicher ist. Etwa 484 Bauwerke müssen noch 
bearbeitet werden. 
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Bild 9: Stand der Abarbeitung besonders dringlich eingeschätzter Bauwerke (Bauwerke der BASt-Liste, BAB und B)

5.3 Neue Priorisierung von Einzelbauwerken im 
Netz der Autobahnen

Vor dem Hintergrund vorliegender mehrjähriger Erfah-
rungen von Brückennachrechnungen wurden die Brü-
cken des gesamten Bestandsnetzes der Bundesfernstra-
ßen mit zugeschärften technischen Kriterien aktuell 
erneut ausgewertet und Bilanz gezogen. Hierbei wurde 
vor allem der Traglastindex erstmals herangezogen, der 
seinerzeit bei der ersten grundlegenden Auswertung der 
Bestandsbauwerke, die zur BASt-Liste führte, noch nicht 
verfügbar war. Das Ergebnis der Auswertung ist in Ab-
schnitt 3.2, insbesondere in den Tabellen 1 und 2, wie-
dergegeben und beschrieben.
Mit dem Traglastindex lässt sich die Priorisierung von 
Modernisierungsmaßnahmen der BASt-Liste sinnvoll 
fortschreiben, indem zum einen Brücken mit techni-
schen Unzulänglichkeiten sehr einfach und schnell iden-
tifiziert, zum anderen durch die gestufte Indexdarstellung 
die Dringlichkeiten hinsichtlich notwendiger Moderni-
sierungsmaßnahmen abgeleitet werden können. Darüber 
hinaus können mit dem Traglastindex ähnlich den Zu-
standsnoten aggregierte Darstellungen erzeugt werden, 
anhand derer Vergleiche von Brücken untereinander auch 
zu verschiedenen Zeitpunkten möglich werden. Die Prio-
risierung wird sehr transparent. Die sehr breite Untersu-
chungsbasis gewährleistet darüber hinaus, dass alle Bau-
werke der ehemaligen BASt-Liste in der Priorisierung mit 
dem Traglastindex aufgehen. Von daher ist es folgerich-
tig, dass der Traglastindex die BASt-Liste als Priorisie-
rungsinstrument ablöst.
Bei der Netzanalyse gilt es jedoch zu beachten, dass der 
Traglastindex zwar als Leitgröße, jedoch nicht als alleini-

ge Grundlage für die Priorisierung von Erhaltungs- und 
Ertüchtigungsmaßnahmen an Brücken dienen sollte. Eine 
Priorisierung erfordert zumindest auch die Berücksich-
tigung des baulichen Erhaltungszustandes der Brücken, 
also die Bewertung nach Zustandsnoten. Darüber hin-
aus können weitere Parameter, wie z. B. die Verkehrs-
bedeutung der Strecke (u. a. Korridorbetrachtung in der 
Brückenmodernisierung), geplante Um-, Ausbau oder 
Erhaltungsmaßnahmen der Strecke sowie eine geplan-
te gemeinsame Abwicklung von Baumaßnamen an Stre-
cke und Bauwerken im Sinne einer Baustellenkoordina-
tion berücksichtigt werden.
Für eine Gesamtnetzanalyse im BAB-Netz werden in 
Summe alle Bauwerke im Zuge einer Autobahn und nur 
teilweise Überführungsbauwerke betrachtet, hier mit der 
Einschränkung nur für die Überführung höherwertiger 
klassifizierter Straßen über eine Autobahn (B-, L-, Kreis-
straßen), also keine Gemeindestraßen und Wirtschafts-
wege. Gemeinde- und Wirtschaftswege werden nicht 
in die Untersuchung einbezogen, weil die verkehrliche 
Bedeutung und damit auch die Anforderungen an die-
se Kategorie von Straßen und Wegen geringer und nicht 
vergleichbar mit den übrigen Brücken sind. Insgesamt 
wurden damit 23.395 Bauwerke betrachtet. 
Damit ergibt sich eine erste Übersicht zur Anzahl der 
zu priorisierenden Bauwerke (Tabelle 3), aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Stufen des Traglastindex, und Bau-
werken, die keiner Maßnahme bedürfen. Von Bedeutung 
sind hierbei insbesondere jene Teilbauwerke, die einen 
Traglastindex III, IV oder V aufweisen. 
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Tabelle 3: Priorisierung von Autobahnbrücken (A- und Ü-Bauwerke, jeweils Teilbauwerke) nach dem Traglastindex

1) Kleine Brücken oder Brücken ohne Tragfähigkeitseinstufung

Die Priorisierung mit den Traglastindex fokussiert vor 
allem auf Tragfähigkeitsdefizite der Bauwerke. Brücken, 
die derzeit dem Traglastindex I zugeordnet sind, weisen 
in der Regel das Tragfähigkeitsniveau LM1 nach DIN-
Fachbericht 101 oder LMM nach Eurocode 1 auf und er-
füllen alle aktuellen Anforderungen an die Tragfähigkeit 
und Dauerhaftigkeit. Diese Brücken bedürfen keiner wei-
teren speziellen Untersuchung. 
Bauwerke, die derzeit in die Brückenklasse 60/30 
(BK60/30) eingestuft sind und 1985 oder später gebaut 
wurden – hierbei handelt es sich um Bauwerke, die in 
Bezug auf die konstruktive Durchbildung den heutigen 
Anforderungen genügen, z. B. alle Brücken in Strecken 
der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) – sind in 
Abhängigkeit von Stützweitenverhältnissen und der Ver-
kehrsbelastung der Indexstufe III oder II zugeordnet und 
können aufgrund der vorhandenen Tragreserven und Ro-
bustheit nachrangig betrachtet werden oder sogar unbe-
rücksichtigt bleiben. Dagegen sind Bauwerke der Trag-
fähigkeitsklasse BK60/30 mit Baujahr vor 1985 trotz 

Traglastindex III als prioritär anzusehen, weil bei dieser 
Generation von Brücken technische Sachverhalte anders 
beurteilt wurden als heute. Das Verhältnis der Bauwer-
ke mit einem Baujahr vor und nach 1985 wird in etwa als 
hälftig abgeschätzt.
Bauwerke der Indexstufe IV und V weisen die größten 
Abweichungen vom Soll auf. Hierunter fallen viele Auto-
bahnbrücken mit einer Brückenklasse 60 und geringer. 
Aufgrund der teilweise sehr großen Abweichungen zwi-
schen IST- und SOLL-Tragfähigkeit bei Brücken der In-
dexstufe IV und V kann nahezu immer wegen fehlender 
technischer Machbarkeit oder Unwirtschaftlichkeit von 
Verstärkungsmaßnahmen eine Modernisierung durch 
einen Ersatzneubau angenommen werden. Im Bild 10 
ist die regionale Verteilung der Autobahnbrücken (Teil-
bauwerke) mit einer Indexstufe IV und V dargestellt. Eine 
Konzentration auf die älteren Autobahnen in den west-
lichen Bundesländern ist zu erkennen, d. h. hier ist ein 
entsprechend großer Bedarf an Modernisierungsmaßnah-
men von Autobahnbrücken vorhanden.
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Bild 10: Regionale Verteilung von Autobahnbrücken (A- und Ü-Bauwerke, jeweils Teilbauwerke) mit einem Traglast-
index der Stufe IV und V im Autobahnnetz)

Teilbauwerke mit einem Traglastindex III und einem 
Baujahr vor 1985 werden verstärkt oder ebenfalls ersetzt, 
wohingegen Bauwerke mit einem Traglastindex III mit 
einem Baujahr nach 1985 oder auch Bauwerke mit dem 
besseren Traglastindex II im Regelfall wenig Verstär-
kungsaufwand erfordern und deshalb als nachrangig an-
gesehen werden; aus statischer Sicht sind i. d. R. vorerst 
keine dringenden Maßnahmen erforderlich.
Neben dem Traglastindex als Leitgröße fließt final auch 
der bauliche Zustand der Brücken in die Priorisierung 

ein. Dies gilt insbesondere für jene Teilbauwerke, die 
einen schlechten Bauwerkszustand aufweisen, weil Schä-
den, Alterungserscheinungen und Verschleiß sich mittel-
fristig nachteilig auf die Tragfähigkeit eines Bauwerks 
auswirken können. Deshalb werden zu den obigen Aus-
wertungen nach dem Traglastindex folglich noch jene 
Teilbauwerke hinzugerechnet, die eine schlechte Zu-
standsbewertung (Zustandsnote >  3,5) haben, jedoch 
nicht den Indexstufen III, IV oder V zugeordnet sind. 
Dies sind im Autobahnnetz 61 Teilbauwerke.
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Folglich lässt sich der voraussichtliche Gesamtbedarf an 
zu modernisierenden Autobahnbrücken (Teilbauwerke) 
wie folgt abschätzen:

Traglastindex III zu 50 % 4.461 Teilbauwerke
Traglastindex IV 2.287 Teilbauwerke
Traglastindex V 1.274 Teilbauwerke
Zustandsnote > 3,5 61 Teilbauwerke

Gesamtnetz BAB 8.083 Teilbauwerke

5.4 Besonders dringliche Einzelbauwerke im Netz 
der Bundesstraßen

Bei den Bundesstraßen lassen sich die Gesamtaufwen-
dungen hinsichtlich Brückenmodernisierung in dersel-
ben Weise wie bei den Autobahnen zusammenfassen, 
indem alle Bauwerke im Zuge einer Bundesstraße und 
alle Überführungsbauwerke höherwertiger klassifizierter 
Straßen über eine Bundesstraße (B-, L-, K-Straßen), also 
keine Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, in die Be-
trachtung einbezogen werden. Insgesamt wurden 20.552 
Bauwerke bewertet. 

Tabelle 4: Priorisierung von Brücken der Bundesstraßen (Teilbauwerke) nach dem Traglastindex

1) Wirtschaftswege oder Brücken ohne Tragfähigkeitseinstufung, 2) Rad- und Gehwege

Die Anzahl an zu priorisierenden Bauwerken ergibt sich 
aus der Zuordnung zu den Traglastindexstufen, wie in 
Tabelle 4 ersichtlich ist, aufgeschlüsselt nach den jewei-
ligen Traglastindexstufen. Wiederum von Bedeutung 
sind hierbei insbesondere jene Teilbauwerke mit einem 
Traglastindex IV oder V (Bild 11), und hälftig die der 
Indexstufe III. Auch wenn sich die schlecht bewerteten 
Brücken (Teilbauwerke) nicht an ausgewiesenen Haupt-
strecken festmachen, so ist doch wie bei den Autobahn-
brücken beim Traglastindex ein deutliches Ost-West-Ge-
fälle zu beobachten.
Wegen der schlechten Zustandsbewertung einiger Bau-
werke sind trotz eines Traglastindex von I oder II noch 
etwa 100 Teilbauwerke mit einer Zustandsnote größer 3,5 
hinzuzurechnen, so dass in der Gesamtschau ca. 3.000 
Teilbauwerke im Bundesstraßennetz vordringlich zu mo-
dernisieren sind:

Traglastindex III zu 50 % 1.576 Teilbauwerke
Traglastindex IV 714 Teilbauwerke
Traglastindex V 640 Teilbauwerke
Zustandsnote > 3,5 100 Teilbauwerke

Gesamtnetz BStr. 3.030 Teilbauwerke
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Bild 11: Regionale Verteilung von Brücken im Netz der Bundesstraßen (A- und Ü-Bauwerke, jeweils Teilbauwerke) mit 
einem Traglastindex der Stufe IV und V)

6. Modernisierung von Autobahnkorridoren 
(Brückenmodernisierungsnetz)

Für eine systematische Modernisierung eines Autobahn-
Gesamtnetzes ist es nicht sinnvoll und auch nicht ziel-
führend, allein und losgelöst von zusammenhängenden 
Streckenzügen singuläre Bauwerke zu betrachten. We-
gen der bedeutenden überregionalen Verbindungsfunk-
tion der Autobahnen muss die Brückenmodernisierung 
im Autobahnnetz differenzierter angegangen werden. 
Anstelle von Einzelbauwerken müssen vielmehr wichti-

ge Netzabschnitte und Korridore mit hoher Verkehrsbe-
deutung vordringlich modernisiert werden (Bild 12), um 
den Verkehr zwischen Metropolen, Industriezentren und 
Seehäfen verlässlich, verkehrssicher und mit hoher Ver-
fügbarkeit aufnehmen und abwickeln zu können. Dring-
liche Autobahnabschnitte können somit schneller zu-
kunftsfähig hergerichtet und in leistungsfähigerer Form 
verkehrswirksam werden; sie tragen somit in kürzerer 
Zeit zur Steigerung von Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs bei. 
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Bild 12: Brückenmodernisierungsnetz (gelb hinterlegte BAB-Strecken)

Die Strategie zur Modernisierung von Autobahnbrücken 
wurde auf die Modernisierung von Brücken ganzer Stre-
ckenzüge ausgeweitet. Auf diese Weise konzentriert sich 
die Brückenmodernisierung zwar in erster Linie auf ein 
vordringlich herzurichtendes Teilnetz an BAB-Strecken 
(Brückenmodernisierungsnetz), derweil der Verkehr im 
übrigen Teilnetz fließen kann, lässt aber dennoch ausrei-
chend Ressourcen für die Modernisierung von besonders 
dringlichen Einzelbauwerken außerhalb des prioritären 
Netzes und für eine ungeschmälerte Fortführung sonsti-
ger Erhaltungsmaßnahmen an Autobahnbrücken zu. Denn 
trotz Fokussierung auf das Brückenmodernisierungsnetz 

dürfen besonders dringliche Einzelbauwerke außerhalb 
des Teilnetzes sowie die normalen Erhaltungsmaßnahmen 
an allen Brücken nicht vernachlässigt werden.
Mit dieser durchgehenden Netzstrategie soll in den 
nächsten acht Jahren ein Teilnetz aus Autobahnstrecken 
mit leistungsfähigen Brücken zukunftssicher hergerich-
tet werden, während Nachbarstrecken außerhalb des 
Brückenmodernisierungsnetzes mit ausreichender Zu-
verlässigkeit den Verkehr abwickeln. Das Brückenmoder-
nisierungsnetz deckt mit einer Länge von rund 7.000 km 
etwas mehr als die Hälfte des Autobahnnetzes ab und ent-
hält 10.683 Teilbauwerke (Tabelle 5). 
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Die Festlegung der Korridore erfolgte in enger Abstim-
mung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder, spä-
ter auch unter Mitwirkung der Autobahn GmbH des Bun-
des. Hierbei wurden Maßnahmen des neuen Bedarfsplans 
2016, Maßnahmen der Streckenerhaltung (soweit be-
kannt), Strecken des europäischen TEN-V-Kernnetzes, 
Zulaufstrecken zu Seehäfen sowie Strecken, die von der 
Schwertransportindustrie als besonders wichtig dekla-
riert wurden, berücksichtigt. Während in den ersten Dar-
stellungen des prioritären Netzes die Bundesautobahnen 
A 45 und A 81 nicht Bestandteil des Brückenmoderni-
sierungsnetzes waren, sind sie seit diesem Jahr integra-
ler Teil des Netzes. Dieser Schritt ist sinnvoll, weil beide 
Autobahnen zu großen Teilen nur aus Brückenbauwer-
ken bestehen und kaum Umfahrungsmöglichkeiten für 
unplanmäßige Ausfälle bieten. Daher sind beide Strecken 
möglichst schnell zukunftsfest zu machen.
Die Auswertung der aktuellen Tragfähigkeitseinstufung 
der Bauwerke im Zuge von BAB-Strecken des Brücken-
modernisierungsnetzes inkl. der neu zugeordneten Auto-
bahnen A 81 und A 45 (Tabelle 5) zeigt, dass in Bezug 
zur Gesamtanzahl von 10.683 Teilbauwerken im priori-
tären Netz etwas weniger als die Hälfte in die nicht zu-
kunftsfähige Brückenklasse 60 oder geringer eingestuft 
sind, was einem Traglastindex IV und V und teilweise 
III (ca. 70 %) entspricht. Der Anteil ist hoch, aber auch 
nachvollziehbar. Denn tendenziell werden durch das Brü-
ckenmodernisierungsnetz die Hauptrouten im Autobahn-
netz erfasst, vielfach in Westdeutschland, die durch ihre 
Verbindungsfunktion von Metropolen und Industriezen-
tren besonders viel und vor allem schweren Güterver-
kehr zu tragen haben. Fast immer trifft es hierbei die äl-
teren Autobahnen mit Brücken, die für deutlich geringere 
Verkehre vor 1985 gebaut wurden und die aufgrund des 
permanent hohen Verkehrsaufkommens eine andauern-
de hohe Bauwerksauslastung aufweisen.

Tabelle 5: Traglastindex der Brücken im Brückenmodernisierungsnetz  
(Bauwerke nur im Zuge von BAB-Strecken)

1) Kleine Brücken oder Brücken ohne Tragfähigkeitseinstufung

Für die Priorisierung im Brückenmodernisierungsnetz 
werden jene Teilbauwerke mit einem Traglastindex der 
Stufen IV und V sowie anteilig die Stufe III berücksich-
tigt. Der Anteil der Bauwerke der Stufe III wird hier mit 
etwa 70 % als dringlich angerechnet. In Summe erge-
ben sich Stand heute für das Brückenmodernisierungs-
netz 3.946 zu modernisierende Teilbauwerke im Zuge 
von Autobahnen, darunter viele kleinere Standardbau-
werke. Derzeit befinden sich 1.296 Teilbauwerke in ver-
schiedenen Phasen der Planung oder des Baus, sind also 
in Bearbeitung und werden nachgerechnet, verstärkt, als 
Ersatzneubauten beplant oder sind bereits im Bau. Aus 
diesem Kontingent rekrutiert sich zu wesentlichen Tei-
len die Planungsreserve für die nächsten Jahre. Weitere 
2.650 Teilbauwerke müssen einer Bearbeitung noch zu-
geführt werden (Tabelle 6).

Tabelle 6: Abarbeitungsstand der Brücken im Zuge 
von Autobahnen im Brückenmodernisierungsnetz 
nach Anzahl der Teilbauwerke

Anzahl noch zu modernisierender  
Teilbauwerke 3.946

Davon sind
in Bearbeitung
noch nicht in Bearbeitung

1.296
2.650

Auch wenn die Brückenmodernisierung noch nicht den 
eingeschwungenen Zustand erreicht hat und weitere An-
strengungen hinsichtlich Planungs- und Baubeschleuni-
gung notwendig sind, so ist doch im Bild 13 zu erkennen, 
dass die massiven Investitionen in die Brückenerhaltung 
und -modernisierung den negativen Trend in der Zu-
standsentwicklung der Bauwerke gestoppt haben. Der 
Anteil der mit sehr gut bis gut bewerteten Bauwerke (grü-
ne Farbkodierung) bezogen auf die Gesamtbrückenflä-
che aller Brücken der Bundesfernstraßen hat sich stabili-
siert, der Anteil der Bauwerke mit schlechterem Zustand 
(Zustandsnote größer 3,0, rote Farbkodierung) ist spür-
bar verringert worden. 
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Bild 13: Zustandsnotenverteilung für Brücken an Bundesfernstraßen im Jahresvergleich anteilig nach Brückenfläche

7. Finanzierung und Mittelumsatz bei der Brücken-
modernisierung

Insgesamt hat das BMDV die Investitionen in die Erhal-
tung der Bundesfernstraßen (Strecke und Brücke) kräftig 
aufgestockt. Ausgehend von derzeit rund 4,5 Mrd. Euro 
pro Jahr, von denen im Jahr 2022 rund 1,6 Mrd. Euro 
in die Brückenerhaltung fließen werden, ist nun in Um-
setzung des Koalitionsvertrages seitens des BMDV eine 
weitere schrittweise Erhöhung der Erhaltungsmittel auf 
5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026 angestrebt. Der jährliche Mit-
telbedarf für die Brückenerhaltung inkl. Modernisierung 
ist weiterhin hoch und muss zukünftig gesteigert wer-

den. Mit den gesteigerten Investitionen sind alle geplan-
ten jährlichen Maßnahmen ordnungsgemäß umsetzbar.
Der höhere Mittelbedarf ist eng mit einer notwendigen 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Autobahn GmbH 
des Bundes verbunden. Wurden in den letzten Jahren im 
Mittel etwa 200 Autobahnbrücken modernisiert, so ver-
langt das immense Aufgabenportfolio nahezu eine Ver-
dopplung des Bauumsatzes auf ca. 400 Autobahnbrücken 
pro Jahr (Bild 14), wenn die Brückenmodernisierung im 
Autobahnnetz in etwa zwei Dekaden geleistet werden 
soll.

Bild 14: Geplanter jährlicher Aufwuchs der modernisierten und fertiggestellten Autobahnbrücken bis zum Jahr 2026
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Anhand einer Modellrechnung mit Mittelwerten lässt 
sich der dafür erforderliche Mittelbedarf ableiten. Bezo-
gen auf alle Brücken-Teilbauwerke im Autobahnnetz er-
gibt sich eine rechnerische Vergleichsbrücke mit folgen-
den Kenndaten: mittlere Länge 50 m, mittlere Breite 15 
m und mittlere Brückenfläche 750 m2.

Mittelbedarf für Brückenmodernisierung  
der Autobahnbrücken
Wurden bisher im Mittel der letzten Jahre ca. 200 Auto-
bahnbrücken (Teilbauwerke) in einem Jahr modernisiert, 
so ergeben sich anhand der Vergleichsbrücke mit einem 
aktuellen mittleren Kostenansatz von ca. 4000 EUR/m² 
ein aktueller Mitteleinsatz von ca. 600 Mio. EUR pro 
Jahr für die Brückenmodernisierung im Autobahnbe-
reich. Diese Summe ist in der Wirtschaftsplanung der 
Autobahn GmbH für das Jahr 2022 enthalten (Bild 15):

750 m² ´ 4000,00 EUR/m² ´ 200 TBW  
= 600 Mio. EUR

Da die Zahl der modernisierten Brücken im Autobahn-
netz bis zum Jahr 2026 auf ca. 400 Autobahnbrücken 
(Teilbauwerke) pro Jahr ansteigen soll und darüber hin-
aus auf der Kostenbasis von 2022 eine 4 %ige jährliche 
Kostensteigerung in Ansatz gebracht werden muss (neu-
er Kostenansatz 1,044 ´ 4000 EUR/m² = 4.700 EUR/m²) 
ergibt sich ein notwendiger Haushaltmitteleinsatz von ca. 
1,4 Mrd. EUR allein für die Autobahnen, für den wir uns 
einsetzen werden:

750 m² ´ 4700,00 EUR/m² ´ 400 TBW  
= 1.410 Mio. EUR ≈ 1,4 Mrd. EUR

Im Bild 15 ist der erforderliche Mittelaufwuchs für die 
Modernisierung der Autobahnbrücken dargestellt.

*  geschätzte 600 Mio. € sind in der 
Wirtschaftsplanung der Autobahn 
GmbH für die Jahre 2022 ff. bereits 
enthalten

Bild 15: Erforderlicher Mittelaufwuchs für die Modernisierung von Autobahnbrücken 

Mittelbedarf für Brückenmodernisierung der  
Bundesstraßenbrücken
Für die Brücken der Bundesstraßen sind analoge Betrach-
tungen anzustellen. Wurden in den letzten Jahren ca. 250 
bis 300 Mio. EUR für die Brückenmodernisierung ver-
ausgabt, werden bei vergleichbarem jährlichen Moderni-
sierungsaufwand inkl. einer 4 %igen jährlichen Preisent-
wicklung im Jahr 2026 bekanntermaßen etwa 400 Mio. 
EUR zu veranschlagen sein.

Mittelbedarf für übliche Bauwerkserhaltung
Die Aufwendungen der üblichen Erhaltungsmaßnahmen, 
z. B. Betoninstandsetzung bei Betonbrücken, Erneuerung 
des Korrosionsschutzes von Stahlbrücken, Lagertausch 
etc., werden sich für die Bundesfernstraßen (BAB und 
B) bei vergleichbarem Aufgabenumfang bis 2026 bei 
etwa ca. 700 Mio. EUR jährlicher Kosten (inkl. jährli-
cher Preisentwicklung) einpendeln.

Gesamter Mittelbedarf für die Bundesfernstraßen
In der Gesamtbetrachtung der Bauwerkserhaltung wer-
den für die Brückenmodernisierung für die Bundesfern-
straßenbrücken (BAB und B) im Jahr 2026 etwa 1,8 Mrd. 
EUR benötigt werden. Hinzukommen die Aufwendun-
gen für übliche Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von 700 
Mio. EUR, so dass in Summe die erforderlichen Erhal-
tungsmittel auf ca. 2,5 Mrd. EUR im Jahr 2026 anwach-
sen werden (Bild 16). Für diese Summe werden wir uns 
einsetzen.
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Bild 16: Erforderlicher Mittelaufwuchs für die Erhaltung der Bundesfernstraßen

Es zeichnet sich folglich ab, dass die notwendigen Inves-
titionsmittel in die Bauwerkserhaltung in den kommen-
den Jahren dringend verstärkt werden müssen, um die 
gewaltige Aufgabe der Zukunftssicherung der Brücken 
der Bundesfernstraßen zu stemmen. Für diesen Mittel-
aufwuchs werden wir uns bei den anstehenden Haushalts-
verhandlungen einsetzen.

Personalbedarf
Zur Umsetzung der Investitionsmittel ist ein entsprechen-
der Personaleinsatz erforderlich, so dass der jeweilige Be-
darf stark mit dem Jahresbauprogramm verwoben ist. In 
Abhängigkeit vom verfügbaren eigenen Personalbestand 
(inkl. Personalaufwuchs) muss der darüber hingehende 
Bedarf über Drittmittelvergaben an Ingenieurbüros ge-
deckt werden, um das ambitionierte Bauprogramm so-
wohl bei den Bundesstraßen als auch bei den Bundes-
autobahnen realisieren zu können. Die notwendigen 
Ingenieurmittel (eigenes Personal und Ingenieurverträ-
ge) für die notwendigen Planungen lassen sich etwa mit 
18 % der Baukosten abschätzen.

8. Rechtlich flankierende Maßnahmen für Ersatz-
neubauplanungen für Brücken im Zuge von 
Bundesfernstraßen

Ein wesentlicher Zeitfaktor bei der Vorbereitung von 
Brückenmodernisierungsmaßnahmen ist die Schaffung 
von Baurecht. In Bezug auf Ersatzneubauplanungen für 
Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen sind zwei Ge-
setzesanpassungen aus der letzten Legislaturperiode her-
vorzuheben:
• Um den Ersatz von hoch belasteten Brücken zu be-

schleunigen, hat der Bund mit dem in 2018 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich Re-
gelungen zur Planungsbeschleunigung geschaffen. 
Dies bringt insoweit eine Erleichterung, als dass an-
stelle eines Planfeststellungsverfahrens auch dann 
ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt wer-
den kann, wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. 

• Mit dem Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbe-
reich aus 2020 wird der Begriff der „Änderung“ einer 
Bundesfernstraße in § 17 Abs. 1 Bundesfernstraßen-

gesetz (FStrG) legaldefiniert und restriktiver gefasst, 
um Maßnahmen leichter als Unterhaltungsmaßnah-
men und damit ohne Baurechtverfahren durchfüh-
ren zu können. Über eine 1:1 Wiederherstellung hi-
naus sind auch konstruktive Anpassungen der neuen 
Infrastruktur als Unterhaltungsmaßnahmen mög-
lich. Rein konstruktive Verbesserungen der Straße 
zur Anpassung an aktuelle Regelwerke, Standards, 
Sicherheits- oder Verkehrsbedürfnisse können dann 
zwar eine bauliche Umgestaltung der Straße darstel-
len, aber überschreiten nicht zwingend die Erheblich-
keitsschwelle, sind damit keine Änderungen im Sin-
ne von § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG und werden somit 
nach einer Einzelfallprüfung als Unterhaltungsmaß-
nahmen qualifiziert. 

Bereits nach geltender Rechtslage kann der Ersatz einer 
abgängigen Autobahnbrücke an Ort und Stelle genehmi-
gungsfrei und auch ohne Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erfolgen. Maßgebend sind stets 
die Umstände des Einzelfalls. Empfehlenswert ist die 
frühzeitige Einbindung und Abstimmung des Vorhaben-
trägers mit den zuständigen Behörden.
In dieser Legislatur stehen vor allem die Digitalisierung 
von Verwaltungsprozessen und die Optimierung interner 
Verfahrensabläufe im Fokus. 
Eine Digitalisierung des Planungs- und Genehmigungs-
verfahrens ist geboten, um dieses Verfahren unter der 
Zielsetzung der Beschleunigung, Qualitätssicherung so-
wie unter Wahrung der Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
modernisieren. Durch Digitalisierung können Schnitt-
stellen eingespart und Entscheidungswege beschleu-
nigt werden. Digitale Projekte, wie Wissensplattformen 
zum Datenaustausch, zum Beispiel beim Artenschutz,  
könnten zukünftig einen Beitrag zur Verfahrensbe-
schleunigung leisten. Auch die Nutzung von Building 
Infor mation Modeling (BIM) soll weiter vorangetrieben 
werden.
Neben der Digitalisierung spielt auch die Qualität inter-
ner Verwaltungsstrukturen und Prozesse eine entschei-
dende Rolle bei der Planungsdauer. Damit die internen 
Strukturen und Prozesse gut funktionieren, ist ausrei-
chendes, gut ausgebildetes Personal erforderlich, das in-
terdisziplinär zusammenarbeitet. Notwendig sind auch 
eine effiziente Projektorganisation, eine frühzeitige Ab-
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stimmung mit allen Beteiligten, klare Entscheidungswe-
ge sowie ein effizientes Controlling. 
Darüber hinaus sollen auch alle noch bestehenden gesetz-
lichen Möglichkeiten zur Planungsbeschleunigung aus-
geschöpft werden. Welche Gesetzesanpassungen für die 
Baurechtsschaffung von Brückenersatzneubauten erfol-
gen können, wird aktuell geprüft. Dies schließt auch die 
Prüfung der Legalplanung für ausgewählte Brückenbau-
werke als Pilotvorhaben ein. Generell gilt, dass mit der 
Genehmigung von Vorhaben auf Grundlage des Maß-
nahmengesetzvorbereitungsgesetzes bislang noch kei-
ne praktischen Erfahrungen bestehen. Im Rahmen des 
derzeit laufenden Vertragsverletzungsverfahrens der EU 
KOM gegen dieses Gesetz hatte die Bundesregierung im 
Juli 2021 gegenüber der Europäischen Kommission ihre 
Position dargelegt. 

9. Schlussfolgerungen und Ausblick
Durch die ungünstige Altersstruktur mit vielen Brücken 
jenseits der 50 Jahre einerseits und der ungebremsten 
Zunahme des Güterverkehrs andererseits müssen vie-
le Brückenbauwerke im deutschen Bundesfernstraßen-
netz verstärkt oder erneuert werden, um für die Zukunft 
gut aufgestellt zu sein. Die Problemstellungen der älte-
ren Brücken sind erkannt; sie werden zielgerichtet ange-
gangen. Dafür werden die Brücken nachgerechnet und 
Defizite aufgedeckt, Abhilfemaßnahmen erarbeitet und 
baulich umgesetzt. Fast immer sind die notwendigen 
Maßnahmen bei laufendem Verkehr durchzuführen.
Zur zielgerichteten Umsetzung dieser Aufgabe wurde ein 
Programm zur Brückenmodernisierung aufgelegt, wel-
ches für die nächsten Jahre eine Schwerpunktaufgabe 
darstellt. Das Programm Brückenmodernisierung kon-
zentriert planerische und bauliche Aktivitäten auf die 
zukunftssichere Ausrichtung verkehrswichtiger Korri-
dore vorwiegend im Autobahnnetz. Die Korridore be-

stehen aus zusammenhängenden Autobahnstrecken, die 
in Summe das Brückenmodernisierungsnetz bilden und 
mit 7.000 km etwas mehr als die Hälfte des deutschen 
Autobahnnetzes umfassen. Darüber hinaus wird sicher-
gestellt, dass ausreichend Ressourcen für die Moderni-
sierung von einzelnen Brücken außerhalb des prioritären 
Netzes zur Verfügung stehen, um ungewollte Ausfälle zu 
verhindern. Ansonsten bleiben Strecken außerhalb des 
Brückenmodernisierungsnetzes möglichst frei von Bau-
maßnahmen, um den Autobahnverkehr flüssig abwickeln 
zu können. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen an Auto-
bahnbrücken werden bedarfsgerecht fortgeführt. Nach 
Fertigstellung des Brückenmodernisierungsnetzes wer-
den die notwendigen Arbeiten in der verbliebenen Hälf-
te des Autobahnnetzes fortgesetzt.
Ziel ist es, größere Streckenabschnitte für die Moderni-
sierung zusammenzufassen, z. B. durch andere, funktio-
nale Vergabeformen, um die Effektivität der Umsetzung 
von Modernisierungsmaßnahmen zu steigern. Unmittel-
bar verkehrswirksame Verbesserungen würden Raum 
gewinnen, je mehr zukunftssichere Autobahnabschnit-
te vorhanden sind und je länger die daraus zusammen-
gesetzten Streckenabschnitte werden.
Die Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit des deut-
schen Autobahnnetzes hängen maßgeblich von einer er-
folgreichen Brückenmodernisierung ab. Für eine Umset-
zung in angemessenen Zeiträumen müssen insbesondere 
die personellen, aber auch die finanziellen Mittel bedarfs-
gerecht verstärkt und auf hohem Niveau über viele Jahre 
hinweg fortgeführt werden.
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Zusammenfassung 
Der Brückenbestand des Straßennetzes weist insbesondere durch die in den letzten Jahrzehnten permanente Verkehrs-
laststeigerung systemische Probleme auf. Allerdings kann nicht jedes Bauwerk zügig ersetzt werden. Für die Bewertung 
der Brücken und damit die Priorisierung der Ersatzneubauten steht seit ca. 10 Jahren die „Nachrechnungsrichtlinie für 
Straßenbrücken“ zur Verfügung. Im vorliegenden Beitrag wird die Nachrechnung in den 4 Bewertungsstufen themati-
siert. Auf die beiden für Stahlbrücken wichtigen Themenbereiche Beultragfähigkeit und Ermüdungssicherheit, für die 
häufig in den niedrigen Bewertungsstufen 1 und 2 rechnerisch kein befriedigendes Ergebnis erreicht werden kann, wird 
besonders eingegangen. Weiterhin wird die meist zielführende Einbindung von Bauwerksmonitoring in die Nachrech-
nung erläutert. 

1. Normative Grundlagen der Bewertung 
Für die Bewertung von Brücken steht seit ca. 10 Jahren 
die Nachrechnungsrichtlinie für Straßenbrücken [1] zur 
Verfügung. Die Nachrechnung kann bedarfsweise in 4 
Stufen verfeinert werden, wobei die Stufe 1 i. W. den 
Regelungen für die Neubemessung eines Bauwerks ent-
spricht. Aufgrund der Weiterentwicklung der Einwir-
kungs- und Bemessungsnormen ist es dabei systemisch, 
dass einige Nachweise in der Stufe 1 der Nachrechnung 
nicht erbracht werden können. In Stufe 2 der Nachrech-
nung können bestimmte Nachweise modifiziert ange-
wandt werden, wobei diese Ergebnisse mit eingeschränk-
ter Nutzungsdauer bzw. -parametern verbunden sind. 
Insofern die rechnerischen Nachweise im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit (GZT) und der Ermüdungssicherheit 
weiterhin kein befriedigendes Ergebnis aufweisen, ist das 
zwar ein Indiz für eine hohe Auslastung des Tragwerks, 
muss aber noch nicht dessen zu geringe Zuverlässigkeit 
bedeuten. Dieser Bereich wird durch die Stufen 3 und 4 
der Nachrechnungsrichtlinie erfasst (siehe Abb. 1). Hier 
werden die weitergehenden Methoden zur noch gezielte-
ren (objektspezifischen) Ausnutzung rechnerischer Re-
serven angegeben. 

Abb. 1: Bewertungsstufen Brückennachrechnung [1]

Die Methoden der Stufe 3, also die Umsetzung von Mess-
ergebnissen zum Tragwerk, sollen dabei im Regelfall vor 
den speziellen „wissenschaftlichen“ Rechenmethoden der 
Stufe 4 eingesetzt werden, da erfahrungsgemäß durch die 
realistische Erfassung der Beanspruchungen bereits ein 
großer Nutzen erreicht werden kann. Die Methoden in 
Stufe 3 umfassen i. W.: 
 – Systemmessungen mit bekannter Last (i.d.R. Lkw 

oder Kranfahrzeug) und anschließender Kalibrierung 
des rechnerischen Modells vom Tragsystem und punk-
tuell wiederholter Nachweisführung, 

 – Bauwerksmonitoring zur Erfassung der Beanspru-
chungskollektive, Extremwerte der Verkehrsbeanspru-
chung, Auftretenswahrscheinlichkeiten und Extrem-
werte der Beanspruchungen im Messzeitraum infolge 
zeitveränderlicher Begleiteinwirkungen (z. B. Wind, 
Temperatur), 

 – Bauwerksmonitoring und Extrapolation auf den Nut-
zungszeitraum zur Begründung objektspezifischer 
Lastmodelle, 
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 – Bauwerksmonitoring zur kontinuierlichen Erfassung 
des zeitabhängigen Verhaltens der Bauteile oder des 
Tragsystems (z.B. Rissverhalten, Baugrundbewegun-
gen). 

Ein sicherheitsrelevantes Bauwerksmonitoring ist der 
Stufe 4 zuzuordnen und bedingt eine zugehörige Maß-
nahmenkette bei Grenzwertüberschreitungen. Weiterhin 
betreffen die Methoden in Stufe 4 insbesondere die geo-
metrisch und physikalisch nichtlinearen Berechnungs-
verfahren, zuverlässigkeitstheoretische Methoden bzw. 
Nachweise sowie Verkehrslastsimulationen zur rechne-
rischen Begründung objektspezifischer Lastmodelle im 
GZT bzw. für Ermüdung. 
Im Folgenden wird neben einem kurzen Kommentar zu 
den einwirkungsseitigen Aspekten auf zwei zentrale Pro-
blembereiche der Nachrechnung von Stahlbrücken, die 
Tragsicherheit (dabei insbesondere die Beulsicherheit) so-
wie die Ermüdungssicherheit, näher eingegangen. 

2. Sicherheitskonzept und Einwirkungen 
Nach früheren Vorschriften geplante Tragwerke mit ge-
ringeren einwirkungsseitigen Bemessungswerten sind 
heute häufig – systemisch bedingt – bei Nachrechnung 
auf Basis der Eurocodes nicht nachweisbar. Eine „Neu-
bauvorsorge“ ist allerdings in der Nachrechnung nur in 
wesentlich geringerem Umfang erforderlich. Es ist ent-
sprechend zu prüfen, inwieweit das Defizit wegen ein-
wirkungsseitig geringerer Werte früherer Bemessung 
durch begründete Minderung der aktuellen Teilsicher-
heitsbeiwerte etwas ausgeglichen werden kann. Bei Be-
standsbauwerken liegen Vorkenntnisse vor, welche die 
bei der Planung anzusetzenden Unsicherheiten verrin-
gern. Dazu zählen Informationen über die tatsächlichen 
Abmessungen, Eigenlasten und Festigkeiten der Bautei-
le. Die Wahrscheinlichkeit grober Fehler in der Planungs- 
und Ausführungsphase ist bei Bestandsbauten, die viele 
Jahre schadensfrei gestanden haben und mindestens alle 
6 Jahre inspiziert werden, deutlich verringert. 
In [3] wird vorgeschlagen, bei der Begründung der erfor-
derlichen Teilsicherheitsfaktoren für die zeitveränderli-
chen Einwirkungen bzw. für probabilistische Nachweise 
davon auszugehen, dass für die Nachrechnung eines Be-
standstragwerkes im guten Zustand ein Zuverlässigkeits-
index berf = 3,2 ausreichend wäre. Es stellt sich die Frage, 
ob dieser Ansatz richtig ist, denn die gesellschaftlich ak-
zeptierte Versagenswahrscheinlichkeit, d.h. die Zielzu-
verlässigkeit, sollte nicht verändert werden. Allerdings 
ist der rechnerische Spielraum für den Nachweis der Zu-
verlässigkeit bei Bestandsbauwerken größer, da mehrere 
Eingangsparameter wegen der reduzierten o. g. Unsicher-
heiten weniger streuen. Diese Thematik muss weiter auf-
gearbeitet werden, da viele Bauwerke trotz deren mögli-
cherweise ausreichender Zuverlässigkeit nicht mehr mit 
den traditionellen Berechnungskonzepten nachweisbar 
sind. 
Unabhängig von diesen grundlegenden Fragen sind fol-
gende Aspekte nach Auffassung der Autoren für die 
Nachrechnung von stählernen Straßenbrücken zu disku-
tieren: 

 – Der Teilsicherheitsfaktor gG = 1,20 für ein durch Auf-
maß kontrolliertes Eigengewicht der Stahlkonstrukti-
on ist akzeptabel. In diesem Fall sind spezifische Fest-
legungen zum Kontrollaufwand verbunden, womit die 
Streuung der jeweiligen Last eingegrenzt wird. Es wird 
allerdings darauf hingewiesen, dass die Gewichte der 
„Kleinbauteile“ wie Knoten-bleche, Verbindungsmit-
tel, Korrosionsschutz etc. bei Nachrechnungen sorg-
fältig ermittelt werden müssen, da ein pauschaler Fak-
tor von z. B. 5 % diese Gewichte stark unterschätzen 
kann. 

 – Die Bemessungswerte der Beanspruchungen infol-
ge vertikaler Straßenverkehrslasten sind – wie bereits 
festgelegt – mit dem Teilsicherheitsbeiwert gF = 1,50 
bei Ansatz des LM 1 nach DIN-Fb 101 zu ermitteln, 
da die charakteristischen Werte deutlich geringer als 
bei Ansatz des LMM nach EC 1 zur Abdeckung zu-
künftiger Straßenverkehrslasten sind. Wegen der re-
lativ großen Streuung der Extremwerte der Straßen-
verkehrslasten ist pauschal zunächst keine günstigere 
Regelung möglich. 

 – Nur auf der Basis von Bauwerksmonitoring (s. [15]) 
oder Verkehrslastsimulationen (s. [14]) können die 
charakteristischen Werte modifiziert begründet wer-
den. In diesem Fall müssen die extremalen dynami-
schen Überhöhungen mit innerhalb des charakteristi-
schen Wertes abgebildet werden. 

 – Die heute gegenüber früheren Vorschriften ungüns-
tigeren Temperatureinwirkungen sind besonders zu 
beachten. Für die Beurteilung der Temperatureinwir-
kungen spielt neben den bekannten Einflussfaktoren 
auch die geografische Ausrichtung des Bauwerks (ins-
besondere Richtung und Dauer der täglichen Sonnen-
einstrahlung) eine Rolle. 

 – Für typische durch Straßenverkehr und vertikale Tem-
peraturdifferenz gleichzeitig beanspruchte Tragwer-
ke wurde durch probabilistische Analysen begründet  
(vgl. [4], [5], [6]), dass in der Nachrechnung der Kom-
binationsbeiwert y0 = 0,50 für die Temperatureinwir-
kung (im GZT als Begleiteinwirkung zum Straßen-
verkehr) möglich wäre. Der Teilsicherheitsbeiwert für 
die  Temperatureinwirkung sollte aber mit 1,35 beste-
hen bleiben. 

3. Grenzzustand der Tragfähigkeit 

3.1 Erforderliche Nachweise 
Für die Nachweise der Querschnittstragfähigkeit wer-
den analog zur Neubemessung die Bemessungswerte 
der Beanspruchungen und der jeweiligen Grenztragfä-
higkeit gegenübergestellt. Da früher die Vergleichsspan-
nung nicht explizit nachgewiesen wurde, kann es in obe-
ren bzw. unteren Randbereichen durchlaufender Stege 
über Innenstützen zu rechnerischen Überschreitungen 
des Nachweises kommen, die aber meist diskutiert wer-
den können. 
Hinsichtlich der Tragfähigkeit von bis ca. 1970 noch ver-
wendeten Nietverbindungen ergaben sich mit der bishe-
rigen Regelung der Nachrechnungsrichtlinie (die analog 
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zu den Schraubennachweisen ist) häufig zu ungünstige 
Nachweisergebnisse. Das mechanische Werkstoffverhal-
ten der Niete ist allerdings nicht deckungsgleich mit dem 
spröderen Verhalten (hochfester) Schrauben, sondern 
eher mit dem des Grundmaterials zu vergleichen (vgl. 
erforderliche Bruchdehnung von ca. 30 % für Niete nach 
DIN 101, Abb. 2). Das gute Werkstoffverhalten der Nie-
te kann berücksichtigt werden, indem der widerstands-
seitige Teilsicherheitsbeiwert für den Abschernachweis 
der Niete St 34 bzw. St 36 und St 44 nicht mit gM2 = 1,25, 
sondern wie für das Grundmaterial mit gM0 (bzw. alterna-
tiv ein entsprechend höherer Vorfaktor für die Abscher-
tragfähigkeit, derzeit a = 0,60) angesetzt werden kann. 

Abb. 2: Auszug aus DIN 101 (1952) zu Anforderungen 
an Nietwerkstoffe

Für die Stabstabilität wird der Bezug auf die gemäß Euro-
code erforderlichen Nachweise mit den differenzierte-
ren europäischen Knickspannungslinien (einschließ-
lich der zugehörigen rechnerischen Stabimperfektionen) 
hergestellt. Das Biegeknicken und das Biegedrillknicken 
kann wahlweise nach dem Ersatzstabverfahren oder mit 
einer Berechnung nach Theorie II. Ordnung nachgewie-
sen werden. Die Differenzierung der Teilsicherheitsbei-
werte für reines Festigkeitsversagen und für Stabilitäts-
versagen, wie es in der Neubemessung mit gM0 = 1,0 und 
gM1 = 1,10 angewandt wird, ist auch für die Nachrech-
nung notwendig. 

3.2 Nachweis der Beultragfähigkeit 
Der Nachweis gegen Plattenbeulen ist mit Bezug auf 
DIN EN 1993-1-5 [9] zu führen. Dabei ist in der Nach-
rechnung von Brücken zunächst das Verfahren mit 
Grenzbeulspannungen (DIN EN 1993-1-5, Abschn. 10) 
mit den von dort referenzierten Beulabminderungskur-
ven anzuwenden. Dieses Rechenverfahren ermöglicht 
auch die direkte Einbindung von FE- Ergebnissen für 
komplex beanspruchte Beulfeldgeometrien. 

Abb. 3: Beulfelder an einem Kastenquerschnitt

Die Beulabminderungskurve für Längsspannungen 
der DIN EN 1993-1-5 entspricht nur für das Gesamt-
feld und einem Spannungsverhältnis y = 1,0 (konstanter 
Druck) früheren Festlegungen der DASt-Ri 012 [10] bzw. 
DIN 18800-3 [11]. Einzelfelder wiesen nach den frühe-
ren deutschen Normen etwas höher liegende und da-
mit günstigere Beulabminderungskurven auf. Die Beu-
labminderungskurve für Schubspannungen liegt nach 
DIN EN 1993-1-5 für verformbare Auflagersteifen et-
was tiefer als nach früheren deutschen Normen. Entspre-
chend ergeben sich Auswirkungen auf den Interaktions-
nachweis. 

Abb. 4: Beulabminderungskurven für Längsspannun-
gen mit y = 1,0 nach DIN EN 1993-1-5 und DIN 18800-
3, aus [12] 

Das alternative Rechenverfahren mit wirksamen Quer-
schnitten berücksichtigt eine (überkritische) Umlagerung 
der Längsbeanspruchungen innerhalb des Querschnittes. 
Dieses Verfahren sollte erst zur Anwendung kommen, 
wenn die linear-elastischen Beulnachweise nach Ab-
schnitt 10 (Grenzbeulspannungen) nicht erfüllt werden 
können. Deutliche Vorteile ergeben sich mit dem nicht-
linearen Verfahren vor allem im Bereich der biegebe-
anspruchten Stege, da dort die Umlagerungen über der 
Querschnittshöhe häufig am größten sind. 
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Die in der Fertigung einzuhaltenden geometrischen To-
leranzen der Beulfelder sind für Neubauten in der ZTV-
ING geregelt, s. Abb. 5. Sollten diese Werte am Bestands-
bauwerk überschritten werden, wird eine FE-Berechnung 
nach Th. II. Ordnung mit Imperfektionen (Vorbeulen) 
erforderlich. Die Größe der anzusetzenden Imperfek-
tion muss dabei mindestens der gemessenen Geomet-
rie entsprechen, allerdings unter Berücksichtigung, dass 
die Beanspruchungen infolge Eigengewicht bereits in die 
Konstruktion eingetragen sind. Im Einzelfall ist noch ein 
Zuschlag auf den Stich der gemessenen Geometrie der 
Vorbeulen zur Berücksichtigung von Eigenspannungen 
(strukturelle Imperfektion) vorzunehmen. Allerdings 
wäre die für stabförmige Bauteile geltende Näherung, 
dass geometrische und strukturelle Imperfektionen je-
weils in ungefähr gleicher Größe rechnerisch anzuset-
zen sind, hier zu ungünstig. Man kann davon ausgehen, 
dass die strukturellen Imperfektionen beim Beulen deut-
lich kleiner sind, wobei belastbare Untersuchungen hier-
zu nicht vorliegen. 

Abb. 5: Toleranzen der Bauteile des Beulfeldes für den 
Neubau 

Auf die Notwendigkeit der Überprüfung des knicksta-
bähnlichen Verhaltens der Beulfelder wird besonders hin-
gewiesen, da dieser sicherheitsrelevante Nachweis erst 
seit ca. Mitte der 1970er-Jahre in der Neubemessung nor-
mativ zwingend geführt worden ist. Er kann im vorlie-
genden Endzustand vor allem im Innenstützbereich für 
die Bodenbleche, aber auch die Stege, durchlaufender 
Hohlkastenbrücken relevant werden. 
Der widerstandsseitige Teilsicherheitsbeiwert ist unab-
hängig vom Nachweisverfahren mit gM1 = 1,10 anzuset-
zen – hier ist zukünftig nochmal zu diskutieren, ob nicht 
eine Differenzierung angezeigt ist oder ob die höheren 
Versagensfolgen z. B. bei knickstabähnlichem Verhalten 
des Gesamtfeldes im Vergleich zum Beulen eines Einzel-
feldes anderweitig im Nachweis berücksichtigt werden. 

3.3 Beispiel für Verstärkungsmaßnahmen 
Eine mögliche Ertüchtigung hinsichtlich der Beultragfä-
higkeit soll am Beispiel einer größeren Stahlbrücke ge-
zeigt werden. Das dreifeldrige Haupttragsystem mit Ein-
zelstützweiten von 67,9 m, 143,3 m und 68,4 m besteht 
aus drei parallelen Hohlkästen. Die beiden äußeren Hohl-
kästen wurden im Jahr 1963 und der mittlere Hohlkasten 
1977 errichtet. Die Überbauten sind durch Koppelverbän-
de kraftschlüssig miteinander verbunden. 

Abb. 6: Ansicht und Querschnitt der Autobahnbrücke 

Im Rahmen der Nachrechnung dieses Bauwerks wur-
den u.a. Defizite der Beultragfähigkeit identifiziert, de-
ren rechnerische Ursachen zum einen in der überarbeite-
ten Nachweisführung im Vergleich zur Ursprungsstatik 
sowie in der Anpassung der normativen Verkehrslastmo-
delle wegen Zunahme des Schwerverkehrs in den letzten 
Jahrzehnten liegen. 
Die Ertüchtigung erfolgt sowohl durch den Einbau neu-
er als auch durch Verstärkung bestehender Beulsteifen, 
hier vorwiegend an den Hauptträgerstegen der Innen-
stützbereiche. Rechnerisch liegt damit der Fall eines 
Beulfeldes mit unterschiedlichen Steifen vor, die sowohl 
hinsichtlich knickstabähnlichem Verhalten als auch der 
Neigung offener Steifen zum Drillknicken separat zu 
betrachten sind. 
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Abb. 7: Ertüchtigung der Hauptträgerstege im Stützbe-
reich) zur Erhöhung der Beultragfähigkeit 

Besondere Beachtung ist für Tragwerke der Bauzeit bis 
ca. 1970 der Schweißbarkeit der Stähle zu widmen. Bei 
zu hohem Kohlenstoffäquivalent ist eine besondere Ab-
stimmung der eingesetzten Zusatzstoffe und Schweiß-
verfahren vorzunehmen bzw. – wenn möglich – für er-
müdungsbeanspruchte Bauteile ganz auf Schweißungen 
zu verzichten. Hier erfolgt deshalb der Anschluss an den 
Bestand über vorgespannte Passschrauben. Zu berück-
sichtigen ist der teilweise erhebliche Aufwand für Ein-
passarbeiten, z. B. an Querschotten oder Montagestößen, 
sowie ein eventuell erforderlicher Toleranzausgleich we-
gen Unebenheiten der Steg- und Bodenbleche. 

4. Ermüdungssicherheit 

4.1 Nachweisverfahren – allgemein 
Die realitätsnahe Beurteilung der Ermüdungssicher-
heit ist bei der Bewertung von Brücken von großer Be-
deutung. Die Nachweisführung gegen Ermüdung kann 
grundsätzlich (mit steigendem Aufwand) erfolgen: 
 – bei kleinem Maximalwert des Kollektivs der Span-

nungsdifferenzen als Dauerfestigkeitsnachweis, 
 – als Betriebsfestigkeitsnachweis mit schädigungsäqui-

valenten Spannungsdifferenzen, für Straßenbrücken 
unter Ansatz des ELM 3 und zugehörigen Betriebs-
lastfaktoren, 

 – als Betriebsfestigkeitsnachweis mit direkter Berech-
nung der akkumulierten Schadenssumme über ein 

Mehrstufenkollektiv (für Straßenbrücken i. d. R. ver-
einfacht durch das ELM 4). 

4.2 Nachweisverfahren nach Nachrechnungsricht-
linie [1], Bewertungsstufen 1 und 2 

In Stufe 1 sind die Ermüdungsbeanspruchungen auf 
Grundlage des ELM 3 (Abb. 8) unter Berücksichtigung 
der Schadensäquivalenzfaktoren l zu ermitteln. Die sich 
ergebende schädigungsäquivalente Spannungsschwing-
breite ΔsE ist als Einstufenkollektiv mit nE = 2 ́  106 äqui-
valent zum mehrstufigen Beanspruchungskollektiv des 
realen Verkehrs und wird zur Nachweisführung dem wie-
derum nE -fachen Kennwert des lokal vorliegenden Kerb-
falls ΔsC i.d.R. nach [13] gegenübergestellt. 

Abb. 8: ELM 3 – Modell mit 4 Achsen à 120 kN

Wesentlich ist bei bestehenden Bauwerken die im Gegen-
satz zum Neubau bessere Datenlage hinsichtlich Ver-
kehrsaufkommen und -zusammensetzung (l2), s.a. [14]. 
Das tatsächliche Verkehrsaufkommen wird über den 
Parameter Nobs (Schwerverkehrsstärke je Jahr im 1. Fahr-
streifen) gut abgebildet. Defizite lagen bisher jedoch bei 
der Berücksichtigung der Verkehrsart mit ihrem großen 
Einfluss vor. Diese war im Stahlbau bislang über Qm1 nicht 
abbildbar. Durch eine aktuelle Neuregelung wurde der 
Einfluss der Verkehrsart bzw. -zusammensetzung bereits 
in der ersten Stufe der Nachrechnung berücksichtigt (Ta-
belle 1 und Tabelle 2), was erheblichen Einfluss auf die 
Ergebnisse haben kann, siehe Abb. 9. 

Tabelle 1: Schadensäquivalenzfaktoren l2  
für Baustahl

bis 2022 geltende Regelung Aktualisiert (2022)

bei Neubauten: 
l2 ≥ 1,10 n. ARS 22/2012
(Qm1 = 400 kN
Nobs = 2,0 ∙ 106)
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Tabelle 2: Aktualisierung und Vereinheitlichung 
der Beiwerte für die Verkehrsart  für Bauteile aus 
Spann- bzw. Betonstahl (k2) sowie Baustahl (m2 = 5) 

Beiwert  

Verkehrsart

Große  
Entfernung

Mittlere  
Entfernung

Orts-
verkehr

m2 = 5 bzw. 
k2 = 5 1,0 0,90 0,73

k2 = 7 1,0 0,92 0,78

k2 = 9 1,0 0,94 0,82

Abb. 9: Vergleich bisheriger und aktualisierter Rege-
lung zur Berücksichtigung der Verkehrsart über 

In Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann der Nach-
weis der Ermüdungssicherheit alternativ über die direk-
te Berechnung der Schadenssumme D erfolgen. Dieses 
Nachweisformat basiert auf einem modifizierten ELM 4 
mit einer Gruppe von Lastkraftwagen, welche eine Ana-
logie zum realen Schwerverkehr darstellen und je Lkw 
über ein zugehöriges (schädigungsäquivalentes) Gesamt-
gewicht, feste Achsabstände und Radaufstandsfläche de-
finiert ist. Das ELM 4 ist in vielen Fällen genauer als 
das ELM 3, sollte jedoch nur angewendet werden, wenn 
„die gleichzeitige Anwesenheit von mehreren Lkw auf 
der Brücke unberücksichtigt bleiben kann“, ist also prak-
tisch auf Bauwerke mit kurzen und mittleren Stützweiten 
oder mit sehr geringer Verkehrsstärke begrenzt. Mit dem 
Nachweisformat über das ELM 4 entfällt die Linearisie-
rung der Bezugs-Wöhlerlinie, welche bei der Kalibrie-
rung der Schadensäquivalenzfaktoren des ELM 3 erfor-
derlich ist, vgl. [8]. Dadurch liefert der Nachweis (durch 

die mögliche Berücksichtigung einer Dauerfestigkeits-
grenze) realistischere Ergebnisse. 

4.3 Weitergehende Ermüdungsnachweise gemäß 
Nachrechnungsrichtlinie, Stufen 3 und 4 

Insofern in der Nachrechnung die rechnerischen Nach-
weise der Ermüdungssicherheit nach Stufen 1 oder 2 kein 
befriedigendes Ergebnis aufweisen, ist das zwar ein In-
diz für eine hohe Auslastung des Tragwerks infolge Ver-
kehrsbelastung, muss aber noch nicht dessen zu gerin-
ge Ermüdungssicherheit bedeuten. Dieser Bereich wird 
durch die Stufe 3 (s. Abschnitt 5) und Stufe 4 der Nach-
rechnungsrichtlinie erfasst – mit den diesen Stufen wird 
das Potenzial geschaffen, rechnerische Reserven der Bau-
werke noch besser auszunutzen. 
Die Methoden der Stufe 3, also die Umsetzung von Mess-
ergebnissen zum Tragwerk, sollen dabei im Regelfall vor 
den speziellen „wissenschaftlichen“ Rechenmethoden 
eingesetzt werden, da erfahrungsgemäß durch die rea-
listische Erfassung der Beanspruchungen bereits ein gro-
ßer Nutzen erreicht werden kann. Die objektspezifische 
– auf die Tragfähigkeit und/oder Ermüdung bezogene – 
Kalibrierung des rechnerischen Lastmodells bietet für die 
Bewertung bestehender Brücken eine wichtige Alterna-
tive zu sonst erforderlichen Kompensationsmaßnahmen. 

4.4 Beispiel für Ertüchtigungsmaßnahmen 
Die Detailausbildung älterer Stahlbrücken entspricht häu-
fig nicht den heutigen Anforderungen hinsichtlich Ermü-
dung, insbesondere an Elementen der orthotropen Fahr-
bahnplatte sowie am Quertragsystem. Verstärkt wird 
das Problem durch die in den Anfangsjahren der groß-
flächigen Schweißanwendungen teilweise noch reduzierte 
Schweißnahtqualität. Das Beispiel der o. g. Stahlbrücke 
zeigt diese gravierenden Defizite der Ermüdungssicher-
heit u. a. an den Details der Querrahmenkonstruktionen, 
s. Abb. 10. Die lokal am Anschluss der Querträger an 
die Vertikalsteifen vielfach bereits aufgetretenen Ermü-
dungsrisse zeigen eindeutig, dass nicht nur ein rechneri-
sches Defizit vorliegt. 
Im Rahmen des Ertüchtigungskonzeptes wurde ein zwei-
stufiges Vorgehen gewählt, bestehend a) aus einer Notin-
standsetzung vorhandener und teilweise bereits in Rich-
tung Hauptträgersteg gewachsener Risse sowie b) das 
nachträgliche Einsetzen relativ kerbfreier Eckbleche. 
Mit den Eckblechen werden die gerissenen Bereiche ent-
lastet und die Kerbwirkung an den Schadensstellen ver-
ringert. Die Ermüdungsbeanspruchungen werden damit 
in weniger belastete bzw. weniger geschädigte Bereiche 
umgelagert. 
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Abb. 10: Ermüdungsschäden an den Querrahmen-Eck-
bereichen, zugehöriges numerisches Modell 

Abb. 11: Sanierung der Querrahmenecken zur Ver-
besserung der Ermüdungssicherheit 

Aufgrund der schwach ausgebildeten Querrahmen sind 
hier die normativen Ermüdungsnachweise trotz umfang-
reicher Verstärkungsmaßnahmen nicht gänzlich erfüllbar 
(bzw. wären dies erst bei einem unwirtschaftlichen Mehr-
aufwand). Die Ermüdungssicherheit wird jedoch mit den 
Maßnahmen im Gegensatz zum Ist-Zustand trotzdem um 
Größenordnungen verbessert. Für die verbleibende Nut-
zungsdauer wurde neben den in DIN 1076 vorgesehe-
nen Prüfintervallen von 3 bzw. 6 Jahren eine mindestens 
jährliche Sonderprüfung der Stellen mit weiterhin rech-
nerisch unzureichender Ermüdungsfestigkeit festgelegt. 
Nach der so sichergestellten rechtzeitigen Feststellung 
neuer Ermüdungsrisse sind diese in Anlehnung an bereits 
erprobte Notinstandsetzungsmaßnahmen zu sanieren. 

5. Messtechnische Bewertung in Stufe 3 

5.1 Stand der Technik hinsichtlich Bauwerksmoni-
toring zur Brückenbewertung 

Grundsätzlich ist bei statischen oder dynamischen Mes-
sungen an Brücken zwischen Systemmessungen zur 
Modellkalibrierung mit entsprechend optimierter Be-
rechnung und dem Bauwerksmonitoring zur Langzeit-
erfassung und Auswertung von Beanspruchungen bzw. 
ggf. objektspezifischen Kalibrierung der Lastmodelle 
zu unterscheiden, s. Abb. 12. Die Stufe 3 der Nachrech-
nungsrichtlinie beinhaltet nicht nur die Bauwerksmes-
sungen an sich, sondern insbesondere auch ein vorge-
schaltetes Konzept mit eindeutiger, auf den Ergebnissen 
der Stufe 2 basierender Zielstellung, und weiterhin die 
punktuell wiederholte Nachweisführung mithilfe der aus 
den Messungen gewonnenen zusätzlichen Informationen. 
Deshalb ist die Bezeichnung „Messwertgestützte Bewer-
tung“ passend. Wegen der komplexen Thematik ist Stufe 
3 auch nur von Ingenieuren/innen, die über ausgewiesene 
Erfahrungen sowohl im Brückenbau als auch der Mess-
technik verfügen, anzuwenden. 

Abb. 12: Überblick zu den Möglichkeiten in Stufe 3 

Systemmessungen 
Durch die Systemmessung und die darauf basierende 
Modellkalibrierung kann man häufig bereits viel errei-
chen. In jedem Fall fördert sie das Verständnis für das 
tatsächliche Tragverhalten und damit die Beurteilung der 
Nachrechnungsergebnisse. Die Messungen finden unter 
definierter Belastung im Gebrauchslastbereich statt. Im 
Rahmen der Nachweisführung des GZT ist zu beachten, 
ob möglicherweise ein nichtlineares Verhalten des Bau-
teils bzw. Tragsystems oberhalb des (messtechnisch er-
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fassten) Gebrauchslastniveaus auftreten könnte und dann 
rechnerisch zu berücksichtigen ist. 
Systemmessungen mit Modellkalibrierung werden nor-
malerweise auch immer eingangs eines Bauwerksmo-
nitoring durchgeführt. Durch Fahrten von Lkw unter-
schiedlicher Geschwindigkeit können Hinweise zum 
dynamischen Verhalten von Bauteilen bzw. des Trag-
werks und seiner Steifigkeitsverteilung gewonnen wer-
den. Eine automatisierte Modelloptimierung, die aber erst 
bei maßgeblichem Einfluss mehrerer Parameter sinnvoll 
wird, bezeichnet man als FE-Update. 
Statische oder dynamische Systemmessungen führen im-
mer zu einer Reduzierung der Modellunsicherheiten (was 
man im Einzelfall rechnerisch begründet auch in redu-
zierten Teilsicherheitsbeiwerten ausdrücken kann) und in 
der Konsequenz zu einer präziseren Nachweisführung. 
Bauwerksmonitoring 
Bauwerksmonitoring, als kontinuierliche Messung über 
einen längeren Zeitraum, kann nach aktualisierter Aus-
gabe der Nachrechnungsrichtline bereits in Stufe 3 zur 
objektspezifischen Kalibrierung der Lastmodelle verwen-
det werden. Dies betrifft je nach Anforderung die Last-
modelle für die Nachweise der Tragfähigkeit (s. Abschnitt 
5.2), vor allem aber der Ermüdungssicherheit (Abschnitt 
5.3). Dabei ist zu bedenken, dass Bauwerksmonitoring 
den Ist-Zustand analysiert und daher im Zuge der Aus-
wertung eine Verkehrsprognose für die Zukunft zu be-
rücksichtigen ist. 

5.2 Gemessene Extremwertverteilungen für Nach-
weise im GZT 

Die objektspezifische Kalibrierung der Lastmodelle für 
die Tragfähigkeit (aNR∙LM 1 oder BK xx, vgl. [7]) wird 
wegen der maßgeblichen Auswirkungen nur im Ausnah-
mefall und mit Zustimmung der Straßenbauverwaltung 
vorgenommen. Weiterhin ist zu beachten, dass bei ob-
jektbezogenen Lastmodellen die einfache Behandlung 
im Genehmigungsverfahren für Schwerverkehr verlo-
ren geht. 
Hierfür sind Messzeiträume von mindestens 12 Monaten 
erforderlich. Zu berücksichtigen sind immer auch mögli-
che Situationen des Baustellenverkehrs (im positiven wie 
negativen Sinn). 
Auf Grundlage der temperaturkompensierten Messdaten 
werden unter Beachtung des erforderlichen Grundzeit-
intervalls Verteilungen der Extremwerte gebildet, z. B. 
aus den 52 Wochenextrema bei einer einjährigen Mes-
sung und einer daran angepassten Gumbelverteilung,  
s. Abb. 13. Diese dient anschließend im Rahmen einer 
statistischen Extrapolation zur Ableitung eines charak-
teristischen Wertes, siehe z. B. [15] bei Ansatz der Gum-
belverteilung: 

EK,Mess = m ∙ [1 – 0,78 ∙ v ∙ (0,5772 + ln {– ln q})]

Mit diesem messtechnisch ermittelten charakteristischen 
Wert der Verkehrsbeanspruchung ist eine Kali-brierung 
des Ziellastniveaus, über einen Anpassungsfaktor aNR des 
LM 1, wie folgt möglich: 

Abb. 13: Gemessene Wochenextremwerte und Extra-
polation auf den Bezugszeitraum 

Die das Tragwerk betreffenden Zwangsbeanspruchungen 
infolge Temperatur sind messtechnisch immer separat zu 
erfassen, d.h. bezüglich ihrer Extremwerte getrennt von 
den Verkehrsbeanspruchungen auszuwerten. 
Die Teilsicherheitsbeiwerte in der Nachrechnung sind 
analog den Festlegungen der Nachrechnungsrichtlinie 
zu verwenden. 

5.3 Gemessene Beanspruchungskollektive für 
 Nachweise der Ermüdungssicherheit 

Eine objektspezifische Kalibrierung der Ermüdungslast-
modelle (ELM 3 oder ELM 4) oder ein direkter Ermü-
dungsnachweis ist auf Grundlage eines Messzeitraumes 
von i.d.R. 2 – 3 Monaten möglich, wobei zu beachten ist, 
dass die Messungen innerhalb des Regel-Verkehrszustan-
des stattfinden. Auf Grundlage der temperaturkompen-
sierten Messdaten wird eine Rainflow-Zählung durch-
geführt, die das Beanspruchungskollektiv infolge des 
Straßenverkehrs liefert. Die so berechenbare Schädigung 
D bzw. rückgerechnete schadensäquivalente Schwing-
breite ΔsE,Mess wird anschließend genutzt, um das Ermü-
dungslastmodell entsprechend den örtlichen Gegebenhei-
ten zu kalibrieren. Der Vorteil dieser Methode ist, dass 
für die eigentliche Nachweisführung in Stufe 3 dann die-
ses Lastmodell genutzt werden kann, um Ermüdungs-
nachweise auch an den anderen Bauteilen des Tragwerks 
(eine gleichermaßen richtige Charakteristik durch das Er-
müdungslastmodell vorausgesetzt) zu führen. 
Alternativ können die Ermüdungsnachweise auch direkt 
über eine Schadensakkumulationsberechnung mit den 
gemessenen Beanspruchungskollektiven geführt werden. 
Dieses Vorgehen kann allerdings nur an wenigen (maß-
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gebenden) Tragwerkspunkten realisiert werden, um den 
messtechnischen Aufwand vertretbar zu halten. Sinnvol-
le Einsatzszenarien sind Bauteile, wo Risse bereits aufge-
treten sind oder potenziell an wenigen diskreten Stellen 
mit schlechtem Kerbfall und/oder bei z. B. gleichzeitiger 
Beanspruchung infolge Verkehr und Wind (Hängeran-
schlusspunkte bei Stabbogen o. ä.) zu erwarten wären. 
Einwirkungsseitig sind beim Ermüdungsnachweis kei-
ne Sicherheitsbeiwerte erforderlich, da die Ermüdungs-
nachweise mit Gebrauchslasten geführt werden. Die wi-
derstandsseitigen Teilsicherheitsbeiwerte sind analog der 
Festlegungen der Nachrechnungsrichtlinie anzusetzen. 
Für die o. g. Stahlbrücke ist das Tragsystem durch die 
nachträgliche Kopplung der Hohlkästen verschiede-
ner Bauzeiten als kompliziert zu bewerten und Abwei-
chungen der tatsächlichen Beanspruchungen von den be-
rechneten nicht unwahrscheinlich. Um im Vorfeld der 
Ertüchtigung das rechnerische Tragwerksmodell zu veri-
fizieren, die Beanspruchungen der zu verstärkenden Bau-
teile zweifelsfrei festzustellen und auch die Ursachen für 
die Entstehung der Ermüdungsrisse an Querrahmen und 
Querverbänden zu bestätigen, wurde die Brücke zeitwei-
lig mit einer Dauermessanlage ausgerüstet, s. Abb. 14. 
Über die Klassierung der Verkehrsbeanspruchungen 
wurde eine belastbare Aussage zu den real einwirkenden 
Lastkollektiven möglich. Parallel dazu wurden die Bean-
spruchungskollektive an mehreren kritischen Tragwerks-
punkten direkt gemessen, s. z. B. Abb. 15, die als Grund-
lage für eine direkte Berechnung der Schadenssumme 
nach der Schadensakkumulationshypothese von Palm-
gren/Miner dienten. Bereits anhand der Beanspruchungs-
kollektive (Abb. 15) wurde für mehrere Messpunkte des 
Quertragsystems deutlich, dass die Beanspruchungen im 
hoch ermüdungswirksamen Bereich liegen und damit die 
Wahrscheinlichkeit für Ermüdungsrisse groß ist. 

Abb. 14: Messstellen am Quertragsystem 

Abb. 15: Gemessene Beanspruchungskollektive für 
Bauteile des Quertragsystems

6. Weitergehende Maßnahmen (Bewertungsstufe 4) 
Die Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie betrifft wis-
senschaftliche Methoden zum Nachweis ausreichender 
Trag- bzw. Ermüdungssicherheit. Sie kann separat oder in 
Kombination mit Stufe 3 durchgeführt werden, da Mess-
ergebnisse als Eingangswerte gerade bei spezielleren Me-
thoden sinnvoll sein können. Die Stufe 4 ist jedoch auf-
grund der Komplexität und der notwendigen Erfahrung 
im Umgang mit den jeweiligen Methoden momentan nur 
im Einzelfall von Experten anzuwenden. 
Zu den geometrisch und physikalisch nichtlinearen Be-
rechnungsverfahren zählen nach heutigem Kenntnisstand 
vor allem: 
 – nichtlineare Berechnung der Beanspruchungen bei 

stetiger Laststeigerung und zugehörige Nachweise 
im GZT, 

 – rechnerische Überprüfung des Umlagerungsvermö-
gens und damit der Schadenstoleranz bzw. Robust-
heit von einzelnen Bauteilen und/oder im Tragsystem, 
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 – Ermüdungsberechnungen mit nichtlinearen Schadens-
akkumulationshypothesen einschließlich bruchmecha-
nischer Berechnung der Restnutzungsdauer. 

Neben den nichtlinearen Berechnungsverfahren werden 
voraussichtlich in nächster Zeit die probabilistischen Be-
rechnungsmethoden an Bedeutung gewinnen, konkret 
können das sein: 
 – zuverlässigkeitstheoretische Analysen zur Begrün-

dung von Modifikationen der normativen Sicherheits- 
und Kombinationsfaktoren, 

 – direkte zuverlässigkeitstheoretische Nachweise (Be-
rechnung der Versagenswahrscheinlichkeit und Nach-
weis auf diesem Niveau). 

7. Ausblick 
Die Nachrechnungsrichtlinie für Straßenbrücken bildet 
eine der wesentlichen Grundlagen, die Trag- und Ermü-
dungssicherheit der nicht selten hochbeanspruchten Bau-
werke einzuschätzen und damit die erforderlichen Sa-
nierungs-, Verstärkungs- und Ersatzbaumaßnahmen zu 
priorisieren. Trotz des bereits sehr entwickelten Regel-
werkes sind in den nächsten Jahren weitere Ergänzungen 
bzw. Detaillierungen notwendig, um aus Sicht der Inge-
nieur*innen den anstehenden Aufgaben der Brückenbe-
wertung zu entsprechen. 
Dazu sind insbesondere die in Bewertungsstufe 4 ange-
führten Maßnahmen für die breite praktische Anwend-
barkeit weiterzuentwickeln, insbesondere die direkte und 
durchgängige Nachweisführung auf Basis der Zuverläs-
sigkeitstheorie. Nur so werden einige – rechnerisch nach 
bisherigem Regelwerk nicht mehr nachweisbare – Bau-
werke bei ausreichender Zuverlässigkeit unter Betrieb zu 
halten sein, denn nicht jedes Bauwerk kann sofort ersatz-
neugebaut oder auch „nur“ verstärkt werden. Es gilt in 
jedem Einzelfall, ein Optimum zwischen der uneinge-
schränkten Verfügbarkeit der Tragwerke und deren tech-
nischer Zuverlässigkeit zu finden. Die möglichst lange 
Weiternutzung der bestehenden Bauwerke kann übrigens 
einen wesentlichen Beitrag zum optimalen Umgang mit 
knapper werdenden Ressourcen (Material, Ingenieurka-
pazität, Baukapazität) darstellen. 
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Zusammenfassung
Neben gestiegenen Verkehrslasten führen Weiterentwicklungen der Normen während der letzten Jahrzehnte zu höheren 
Anforderungen an Spannbetonbrücken. Darüber hinaus ist die Altersstruktur der Brücken im Bundesfernstraßennetz ein 
weiterer wesentlicher Grund für den schlechten Zustand zahlreicher Brückenbauwerke. Viele bestehende Spannbeton-
brücken weisen aus den genannten Gründen rechnerische Defizite bei der Querkrafttragfähigkeit auf, obwohl sie trotz 
dieser Randbedingungen noch keine Querkraftrisse zeigen. Genauere Nachweise der Nachrechnungsrichtlinie, die 2011 
erschienen, 2015 erstmals erweitert und jetzt in der BEM-ING nochmals verbessert sind, können hier helfen. Grundlage 
für die verfeinerten Bemessungsansätze sind Ergebnisse aus Forschungsvorhaben der vergangenen ca. zehn Jahre. Durch 
experimentelle und theoretische Untersuchungen in einem aktuellen durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
finanzierten Forschungsprojekt sollen verfeinerte Berechnungsansätze für die Querkrafttragfähigkeit erarbeitet werden, 
die gegenüber den aktuellen Bemessungsansätzen weitere Querkrafttragreserven berücksichtigen.

1. Einleitung
Bei der Beurteilung der Standsicherheit bestehender 
Stahl- und Spannbetonbrücken ergeben sich auf Grund-
lage aktuell gültiger Bemessungsansätze in vielen Fäl-
len konservative Tragfähigkeiten. Insbesondere die Quer-
krafttragfähigkeit von Bauwerken mit vergleichsweise 
geringen Querkraftbewehrungsgraden in den hoch vor-
gespannten Hauptträgern wird im Zuge der Nachrech-
nung teilweise erheblich unterschätzt. Infolgedessen wird 
der Zustand der betroffenen Bestandsbrücken schlechter 
eingeschätzt als wahrscheinlich erforderlich. Gründe für 
die rechnerischen Tragfähigkeitsdefizite sind vor allem 
das gestiegene Verkehrsaufkommen und die im Laufe der 
Zeit erhöhten Anforderungen an die bauliche Durchbil-
dung der Bauwerke.

Abb. 1: Altersstruktur der Straßenbrücken im Bestand 
in Deutschland nach [1]; Grafik: IMB, RWTH Aachen

Ein Großteil der Brücken des Bundesfernstraßennetzes 
wurde vor 1985 gebaut (Abb. 1, blaue Bereiche). Seit-

dem sind beim Schwerlastverkehr erhebliche Steigerun-
gen zu verzeichnen. Gemäß aktuellen Studien sind weite-
re Güterverkehrssteigerungen zu erwarten [2], wie Abb. 2 
zeigt. Ein großer Teil der Bestandsbrücken wurde aller-
dings noch für das Lastmodell BK60 [3] bemessen.

Abb. 2: Entwicklung der Beförderungsleistung auf 
Bundesfernstraßen [4], Grafik: IMB, RWTH Aachen

Zudem gab es in den letzten Jahrzehnten in den Normen 
eine Reihe von Modifikationen, die insbesondere für frü-
her übliche Bewehrungsführungen eine Anwendung der 
dem Eurocode 2 [5–8] zugrundeliegenden Modelle (z. B. 
[9–11]) nicht ohne Weiteres zulassen. Beispielsweise gab 
es erst Ende der 1960er-Jahre erstmals einen Mindest-
wert des Querkraftbewehrungsgrades für das Haupttrag-
system [12]. Darüber hinaus erfolgten verschiedene An-
passungen der Bemessungsansätze für Querkraft. Dies 
führt neben den höheren Einwirkungen zu rechnerischen 
Defiziten bei der Nachrechnung von Bestandsbauwerken 
gemäß DIN-Fachbericht 102 [13]. Es ergeben sich daher 
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rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrungsgrade, 
die in den Stegen der Bestandsbauwerke nicht vorhande-
nen sind [14]. Hinzu kommt der allgemein schlechte Ge-
samtzustand vieler Bestandsbrücken infolge des hohen 
Alters und der hohen Verkehrsbelastung [15].
Die auf den Regelungen in den DIN-Fachberichten ba-
sierende Nachrechnungsrichtlinie ist erstmals 2011 er-
schienen. Hintergründe sind z. B. in [8–10] zu finden. 
Die Nachrechnungsrichtlinie beinhaltet ein vierstufiges 
Verfahren (Abb. 3), wobei mit aufsteigender Nachrech-
nungsstufe sowohl die Genauigkeit der Berechnungsver-
fahren zunimmt als auch ein höherer Berechnungsauf-
wand entsteht. So sind in Stufe 2 u.a. Modifikationen in 
der Querkraft- und Torsionsbemessung bei Bestandsbrü-
cken in Massivbauweise erlaubt, die entweder an die alte 
Normengeneration angelehnt sind (DIN 4227 vor 2003) 
oder auf neuen Erkenntnissen basieren.

Abb. 3: Vierstufiges Verfahren der Nachrechnungsricht-
linie zur Bewertung der Standsicherheit von Brücken-
bauwerken

Lässt sich trotz der verfeinerten Berechnungsansätze kei-
ne ausreichende rechnerische Tragfähigkeit nachweisen, 
kann in Abhängigkeit der verkehrlichen Bedeutung und 
der örtlichen Randbedingungen eine genauere Untersu-
chung in Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie erfolgen. 
Nichtlineare FE-Berechnungen ermöglichen neben Nach-
weisen zur Standsicherheit auch Untersuchungen zum 
Bauteiltragverhalten, die gezielte Hinweise für Bauwerk-
prüfungen (z.B. Bereiche mit Rissbildung) liefern.

2. Querkrafttragfähigkeit nach EC 2 [5–8] und DIN 
FB 102 [13]

2.1 Allgemeines
Nach aktuellen normativen Vorgaben wird bei der Quer-
kraftbemessung zwischen Bauteilen mit und ohne Quer-
kraftbewehrung unterschieden. Dabei weisen balkenför-
mige Bauteile stets eine Mindestquerkraftbewehrung auf, 
während Stahlbetonplatten auch ohne Querkraftbeweh-
rung zulässig sind. Zudem ist bei Platten in Ortbetonbau-
weise eine Ausführung ohne Querkraftbewehrung aus 
baupraktischer Sicht vorzuziehen, um den hohen Auf-
wand bei deren Einbau zu vermeiden.

2.2 Bauteile ohne Querkraftbewehrung

2.2.1 Schubzugversagen
Für einen ungerissenen Betonquerschnitt können die 
Hauptspannungen nach der Technischen Mechanik unter 
Annahme eines ebenen Spannungszustandes und linear-
elastischer Materialgesetze bestimmt werden. Ein Versa-
gen des Querschnitts tritt nicht ein, wenn die Hauptdruck-
spannungen die zulässige Betondruckfestigkeit und die 
Hauptzugspannungen die zulässige Betonzugfestigkeit 
nicht überschreiten. Ein Schubzugversagen tritt dann ein, 
wenn die schiefen Hauptzugspannungen die Betonzug-
festigkeit vor der Biegerissbildung überschreiten, d. h., 
Schubrisse treten vor der Biegerissbildung auf. Dies kann 
insbesondere bei profilierten Bauteilen mit Vorspannung 
oder äußeren Drucknormalkräften der Fall sein.

2.2.2 Biegeschubversagen
Der aktuelle Bemessungsansatz für Querkraft ohne Quer-
kraftbewehrung (Biegeschubversagen) nach EC 2 basiert 
auf dem Ansatz aus dem Model Code 1990 (MC 90) [16], 
der auf empirische Untersuchungen der 1960er Jahre zu-
rückgeht [17]. Anhand von einigen Hundert Querkraft-
versuchen und theoretischen Vorüberlegungen zu poten-
tiellen Einflussgrößen wurde über Regressionsanalysen 
ein Produktansatz für schlanke Bauteile hergeleitet, der 
aufgrund nachträglicher Auswertungen weiterer Versu-
che an gedrungenen Bauteilen leicht modifiziert wur-
de [18]. Bei der Überführung in MC 90 wurde ein Fak-
tor zur Berücksichtigung des Maßstabseffekts ergänzt. 
Dieser Bemessungsansatz wurde später ohne wesentli-
che Änderungen, abgesehen von der Vernachlässigung 
eines Parameters für die Schubschlankheit, in den EC 2 
übernommen.

2.3 Bauteile mit Querkraftbewehrung
Dem Querkraftbemessungsansatz für Bauteile mit Quer-
kraftbewehrung nach EC 2 mit Nationalem Anhang für 
Deutschland [8] liegt ein Fachwerkmodell mit Rissrei-
bung zugrunde [10]. Entlang der im Winkel br verlau-
fenden Schubrisse können in diesem Modell zusätzliche 
Kräfte infolge Rissreibung übertragen werden. Dadurch 
ergeben sich rechnerisch kleinere Druckstrebenneigungs-
winkel q. Aufgrund des unterschiedlichen Rissverhaltens 
von Bauteilen ohne und mit Querkraftbewehrung ent-
spricht der Betontraganteil beim Nachweis für Bautei-
le mit Querkraftbewehrung nicht der Querkrafttragfä-
higkeit von Bauteilen ohne Querkraftbewehrung. Der 
Nachweis der Querkrafttragfähigkeit von Bauteilen mit 
Querkraftbewehrung umfasst sowohl den Nachweis der 
Druckstrebentragfähigkeit als auch den Nachweis der 
Zugstreben, der bei Bauteilen mit niedrigen Schubbe-
wehrungsgraden aufgrund der nicht voll ausgenutzten 
Druckstrebentragfähigkeit maßgebend wird. Experimen-
telle Untersuchungen haben ergeben, dass nach dem Aus-
fall der Rissreibung Umlagerungen auf andere Tragan-
teile stattfinden, sodass die aus dem Fachwerkmodell mit 
Rissreibung errechnete Traglast insbesondere bei Bautei-
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len mit geringen Schubbewehrungsgraden die tatsächli-
che Bruchlast unterschätzt [19; 20].

3. Zusätzliche Regelungen der  
Nachrechnungsrichtlinie

3.1 Querkraft

3.1.1 Hauptspannungsnachweis
Für die Ergänzung [21] der Nachrechnungsrichtlinie von 
2011 [22] wurde zur Vereinfachung der Nachweisfüh-
rung und zur Vermeidung von iterativen Berechnun-
gen vorgeschlagen, den Querkraftnachweis als Haupt-
zugspannungsnachweis zu führen [23–25], der für die 
unterschiedlichen Schnittgrößenkombinationen in meh-
reren Abschnitten entlang der Bauteilhöhe zu führen 
ist. Die zusätzlichen Festlegungen beruhen auf Untersu-
chungen in [26; 27]. So wurden die zulässigen Randzug-
spannungen im Grenzzustand der Tragfähigkeit für den 
Fall, dass innerhalb der Flansche Zugspannungen infol-
ge der Biegebeanspruchung des Längssystems auftreten, 
auf fctm erhöht. Außerdem ist für Spannbetonbauteile mit 
einem vorhandenen Querkraftbewehrungsgrad von min-
destens etwa 50 % der nach DIN FB 102 erforderlichen 
Mindestquerkraftbewehrung nach den Bauteilversuchen 
kein sprödes Versagen zu erwarten. Da Spannbetonträ-
ger mit zunehmender Vorspannung weniger duktil versa-
gen, wird auf Basis der Untersuchungen für Bauteile, die 
mindestens über die nach DIN FB 102 erforderliche Min-
destquerkraftbewehrung verfügen, eine Begrenzung der 
Betondruckspannungen empfohlen. Die zulässigen Be-
tondruckspannungen dürfen für Querkraftbewehrungs-
grade zwischen dem 0,5- und dem 1,0-Fachen der Min-
destquerkraftbewehrung linear interpoliert werden. Für 
Bauteile, in denen weniger als das 0,5-Fache der Min-
destquerkraftbewehrung enthalten ist, wurde ein Abmin-
derungsbeiwert für die rechnerische Betonzugfestigkeit 
von act = 0,85 eingeführt, um der Gefahr eines spröden 
Bruchverhaltens bei geringen Querkraftbewehrungsgra-
den vorzubeugen. Für Bauteile, die mindestens einen 
0,5-fachen Mindestquerkraftbewehrungsgrad aufweisen, 
darf dagegen ein gegenüber EC 2 erhöhter Beiwert von 
act = 1,0 verwendet werden, da Versuchsergebnissen zu-
folge nach der Schubrissbildung noch ausreichende Trag-
reserven existieren [28].

3.1.2 Modifiziertes Fachwerkmodell mit  
 Rissreibung

Im Nationalen Anwendungsdokument für Deutsch-
land zum EC 2 wird die Druckstrebenneigung auf 29,7° 
(cot q = 1,75) als unterer Grenzwert für den Brückenneu-
bau beschränkt. Bei Brückennachrechnungen nach Stufe 
2 darf der minimal zulässige Druckstrebenwinkel unter 
bestimmten Voraussetzungen auch auf 21,8° (cot q = 2,5), 
bzw. 18,4° (cot q = 3,0) verringert werden, was jedoch 
häufig wegen der zusätzlichen Begrenzung durch das 
Rissreibungskriterium nicht möglich ist und daher nur 
eine geringe rechnerische Verbesserung der Querkraft-
tragfähigkeit ergibt.

3.2 Torsion
Die Schnittgrößenverteilung in statisch unbestimmten 
Systemen hängt von den Steifigkeitsverhältnissen im 
Querschnitt ab. In Untersuchungen konnte nachgewie-
sen werden, dass das Tragverhalten im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit durch eine Abminderung der Torsionsstei-
figkeit der Hauptträger infolge Rissbildung realitätsnah 
abgebildet wird [23; 29]. In der ersten Ergänzung zur 
Nachrechnungsrichtlinie wurde daher unter Berücksich-
tigung einer Fallunterscheidung festgelegt, dass bei der 
Schnittgrößenermittlung mehrstegiger Plattenbalkenbrü-
cken die Torsionssteifigkeit ohne weiteren Nachweis ab-
gemindert werden darf.

4. Untersuchungen für die 2. Ergänzung der Nach-
rechnungsrichtlinie

4.1 Allgemeines
In [30] wurde u. a. festgestellt, dass sich insbesondere bei 
kleinen Querkraftbewehrungsgraden mit ρw,vorh < ρw,min 
deutlich höhere Querkrafttragfähigkeiten ergeben als 
rechnerisch über das Fachwerkmodell ermittelt. Dies 
konnte auch durch die Ergebnisse anderer Untersuchun-
gen bestätigt werden [31–33]. Daher wurde ein erwei-
tertes Fachwerkmodell mit additivem Betontraganteil 
hergeleitet, das die Querkrafttragfähigkeit von Spann-
betonträgern mit geringem Bügelbewehrungsgrad wirt-
schaftlicher abbildet als aktuelle Ansätze [34]. Weiterhin 
wurde ein Ansatz zur Anrechenbarkeit von Spannglie-
dern auf die Torsionslängsbewehrung formuliert und An-
wendungsregeln für heute nicht mehr zulässige Bügelfor-
men in Bestandsbrücken erarbeitet [30].

4.2 Erweitertes Fachwerkmodell mit additivem 
Betontraganteil

4.2.1 Allgemeines
Bereits in den Anfängen des Stahlbetonbaus wurde auf 
Basis von Versuchsergebnissen vermutet, dass zusätzlich 
zur Fachwerktragwirkung der Bügel ein Betontraganteil 
existiert [35]. Die Addition eines Betontraganteils, der 
dem Anteil eines unbewehrten Bauteils entspricht, war 
auch in den Regeln von Model Code 1978 [36] enthalten. 
Auch im Model Code 2010 [37] wird als Level-III-Ansatz 
ein additiver Betontraganteil vorgeschlagen, der mit der 
Querkrafttragfähigkeit eines Bauteils ohne Querkraftbe-
wehrung identisch ist. 
Versuchskörper mit geringen Querkraftbewehrungs-
graden weisen beim Versagen einen einzelnen konzen-
trierten Schubrisses und keine gleichmäßig verteilten 
Schubrisse wie bei Bauteilen mit höheren Schubbeweh-
rungsgraden auf. Zudem verläuft dieser Schubriss nicht 
gerade, sondern oft gekrümmt, wie es für Bauteile ohne 
Querkraftbewehrung zu beobachten ist (z. B. [38; 39]). 
Weiterhin zeigen Versuche an Spannbetonträgern, dass 
eine Berücksichtigung der veränderlichen Druckzonen-
höhe bei Ermittlung der Querkrafttragfähigkeiten zutref-
fendere Ergebnisse liefert (z. B. [28; 40; 41]). Diese Be-
obachtungen belegen, dass ein kontinuierlicher Übergang 
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des Tragverhaltens von Trägern ohne zu Trägern mit ge-
ringer Querkraftbewehrung existiert. 

4.2.2 Berechnungsvorschlag
Zur Bestimmung der Querkrafttragfähigkeit von Bau-
teilen ohne Querkraftbewehrung wurde der bisherige 
Ansatz nach Gl. 6.2a aus dem DIN FB 102 übernom-
men. Auf Grundlage einer Datenbankauswertung wur-
den lediglich die Beiwerte k1 zur Berücksichtigung der 
günstigen Wirkung von Drucknormalspannungen infol-
ge Vorspannung angepasst. Eingetragen im Plastizitäts-
kreis ergeben sich u. a. die in Abb. 4 dargestellten Fälle.

Abb. 4: Plastizitätskreis mit (1) Begrenzung des Druck-
strebenwinkels q auf cot q = 2,5 und (2)/(3) Fachwerk-
modellen mit Betontraganteil, Grafik: nach [42], IMB, 
RWTH Aachen

Die gestrichelt dargestellten Linien zeigen das Fachwerk-
modell für verschiedene Neigungen des Druckstreben-
winkels, bspw. ergibt sich für cot q = 2,5 Linie (1). Die rot 
dargestellten Linien (2) und (3) zeigen Möglichkeiten für 
das Fachwerkmodell mit additivem Betontraganteil für 
unterschiedliche Winkel βr. Da rechnerisch Werteberei-
che außerhalb des Plastizitätskreises möglich sind, wird 
cot βr begrenzt (Linie (3)). Weitere Informationen wer-
den in [34; 42] gegeben. Das vorgestellte Modell ermög-
licht einen rechnerisch fließenden Übergang von Bautei-
len ohne zu Bauteilen mit Querkraftbewehrung.

5. Anwendungsbeispiel zur Nachrechnung in Stufe 4

5.1 Allgemeines
Im Rahmen der Nachrechnung von Bestandsbrücken in 
Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie lässt sich trotz der 
verfeinerten Berechnungsansätze nicht immer eine aus-
reichende rechnerische Querkraft- und Torsionstragfä-
higkeit nachweisen. Zur Sicherstellung der Tragfähigkeit 
des Bauwerks kann eine entsprechende Verstärkungs-
maßnahme vorgesehen werden. Alternativ kann eine ge-
nauere rechnerische Untersuchung der Brücke in Stufe 4 
der Nachrechnungsrichtlinie erfolgen. Eine Anwen-
dung wissenschaftlicher Verfahren in Stufe 4 erfordert 
die Abstimmung mit der zuständigen obersten Baube-
hörde. Hierzu sind entsprechende Erfahrungen des An-

wenders erforderlich. Weiterhin ist sicherzustellen, dass 
die verfahrensspezifischen Anwendungsgrenzen einge-
halten werden können und das erreichbare Sicherheits-
niveau sinnvoll ermittelt werden kann.
Die Nachrechnung in Stufe 4 ist insbesondere dann sinn-
voll, wenn aufgrund der verkehrlichen Bedeutung des 
Bauwerks im Straßennetz kompensatorische Einschrän-
kungen bis zur Fertigstellung der Verstärkungsmaßnah-
me (z. B. Spursperrung, Gewichtsbeschränkung, Sper-
rung für Schwertransporte) nicht vertretbar sind. Darüber 
hinaus kann eine solche Berechnung zielführend sein, 
wenn eine bauliche Verstärkung bzw. ein Ersatzneubau 
aufgrund der örtlichen Randbedingungen (z. B. Licht-
raumprofile) oder der Kombination vorhandener rechne-
rischer Defizite nicht ohne weiteres möglich ist. 
Die Berechnung in Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie 
umfasst die Nachweisführung unter Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden. Hierzu gehören neben verfeiner-
ten analytischen Ansätzen [43; 44] unter anderem räum-
liche nichtlineare Finite Elemente-Berechnungen. Da in 
der Regel eine Überprüfung bzw. Validierung einer Be-
rechnung in Stufe 4 nur durch andere wissenschaftliche 
Methoden möglich ist, ist eine Kombination der verschie-
denen Berechnungsansätze zielführend.
Nichtlineare Finite Elemente-Berechnungen ermög-
lichen eine Untersuchung des Bauteiltragverhaltens 
nach Schubrissbildung unter Berücksichtigung mögli-
cher Umlagerungsreserven im Zustand II. Darüber hi-
naus können basierend auf der Ermittlung des rechneri-
schen Ankündigungsverhaltens bis zum Versagen (z. B. 
Rissentwicklung) gezielte Maßnahmen zur Überprüfung 
des Bauwerks festgelegt werden. Im Folgenden wird die 
Anwendung anhand eines Bauwerks mit rechnerischen 
Tragfähigkeitsdefiziten aufgezeigt, zu dem im Rahmen 
von gutachterlichen Stellungnahmen und der statischen 
Prüfung Brückennachrechnungen durchgeführt wurden.

5.2 Berechnung eines Plattenbalkenquerschnitts

5.2.1 Vorstellung des Bauwerks
Das im Jahr 1959 errichtete Bauwerk dient der Über-
führung der BAB über eine Eisenbahntrasse und wur-
de für die Brückenklasse 60 nach DIN 4227 [45] bemes-
sen. Der schiefwinklige Ortbetonüberbau wurde als längs 
vorgespannter Einfeldträger ausgebildet. Die Gesamt-
länge des Überbaus beträgt 31,2 m bei einer Stützwei-
te von 30,1 m. Die Konstruktionshöhe des 13,35 m brei-
ten, sechsstegigen Plattenbalkenquerschnitts beträgt im 
Regelbereich 1,44 m. Der Überbau besitzt Endquerträ-
ger in beiden Auflagerachsen und Feldquerträger in den 
Viertelspunkten. 
Am östlichen Widerlager werden die Kräfte in Brücken-
längsrichtung über längsfeste Lager abgetragen. In Quer-
richtung werden die Kräfte über querfeste Lager in einer 
Längsachse aufgenommen. An den übrigen verschiebli-
chen Auflagerpunkten liegt der Überbau auf Kalotten-
lagern auf.
Eine vorhergehende Nachrechnung des Bauwerks ge-
mäß Nachrechnungsrichtlinie in den Stufen 1 und 2 für 
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das Ziellastniveau BK 45 nach DIN 1072 [46] mit Fahr-
bahneinengung ergab deutliche rechnerische Defizite der 
Querkraft- und Torsionstragfähigkeit der Längsträger. 

5.2.2 Bauwerksmodellierung
Die statische Berechnung und Nachweisführung nach 
Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie erfolgte mit Hilfe 
der nichtlinearen FEM-Software Limfes [47]. Dazu wur-
de der Überbau unter Berücksichtigung aller Voutungen 
und Querschnittsänderungen als räumliches Volumen-
modell abgebildet. Abb. 5 zeigt einen Ausschnitt des drei-
dimensionalen Volumenmodells. 

Abb. 5: Bauwerksabbildung im FE-System Limfes 
Grafik: H+P Ingenieure

Die vorhandene Betonstahl- und Spannstahlbewehrung 
wurde gemäß den Bestandsplänen diskret eingegeben 
(Abb. 6). Hierbei wurde neben der Längs- und der Quer-
bewehrung der Fahrbahnplatte sowie der vorhandenen 
Bügelbewehrung in den Stegen auch die Spaltzugbeweh-
rung der Spannglieder implementiert.

Abb. 6: Betonstahlbewehrung der gesamten Brücke 
(oben) und parabelförmige Spannglieder in Feldmitte 
(unten), Grafik: H+P Ingenieure

Das nichtlineare Werkstoffverhalten des Betons wurde 
unter Berücksichtigung der Betonzugfestigkeit durch das 
Microplane-Modell [48] beschrieben. Zur Abbildung der 
Bewehrungs- und Spannstahlelemente wurden elastisch-
plastische Materialmodelle verwendet.

5.2.3 Berechnungsablauf
Ziel der Untersuchung war es, die rechnerische Tragfä-
higkeit des Brückenüberbaus unter der maximalen Be-
anspruchung (Querkraft und Torsion mit zugehöriger 
Biegung) für die maßgebende Stelle nachzuweisen. Die-
ser Nachweis ist erbracht, wenn sich bei der Berechnung 
unter der maßgebenden Bemessungskombination im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit (1) ein stabiles Gleich-
gewicht einstellt und (2) die Grenzdehnungen (Beton, Be-
ton- und Spannstahl) eingehalten sind. 
Dann kann gemäß DIN-Fachbericht 102 [13] davon aus-
gegangen werden, dass der Widerstand des Tragwerks 
gegen Versagen mit ausreichender Sicherheit gegeben ist. 
Gemäß DIN FB 102 ist für die Einwirkungen die Ständi-
ge und Vorübergehende Bemessungssituation in Kombi-
nation mit einem einheitlichen Teilsicherheitsbeiwert von 
gR = 1,3 für die Baustoffkennwerte zu betrachten sowie 
dem (vgl. DIN FB 102, Kap. A.2.1). 
Zur Nachweisführung in Stufe 4 werden vorab die rele-
vanten Laststellungen auf Basis der Ergebnisse aus Stu-
fe 2 identifiziert. In Abb. 7 sind die Ausbaulasten und die 
für die nichtlineare Berechnung maßgebende Verkehrs-
laststellung dargestellt. 
Bei der nichtlinearen Systemanalyse werden alle Las-
ten unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte 
in einem Lastfall betrachtet, da das Superpositionsprin-
zip nicht gültig ist. Die Lastaufbringung in einer nicht-
linearen FE-Berechnung erfolgt hierbei schrittweise. 
Zunächst werden alle ständigen Lasten und die Vorspan-
nung aufgebracht. Danach erfolgte analog zu den ständi-
gen Lasten schrittweise die Aufbringung der Verkehrs-
last, sodass das Gebrauchstauglichkeitsniveau (LS GZG) 
erreicht wird. In den anschließenden Lastschritten wur-
den die ständigen Lasten und die Verkehrslast um die 
zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte von 1,35 bzw. 1,5 
gesteigert. Zur Sicherstellung des nach DIN FB 102 ge-
forderten Sicherheitsniveaus muss diese Laststufe in Ver-
bindung mit dem einheitlichen Teilsicherheitsbeiwert der 
Baustoffkennwerte von 1,3 betrachtet werden. Die Last-
stellung LS GZT bildet damit das Tragfähigkeitsniveau 
nach DIN Fachbericht [13; 49] ab. Alle weiteren Laststu-
fen darüber hinaus dienen der Untersuchung eventueller 
Tragfähigkeitsreserven.

Abb. 7: Ausbaulasten (links) und maßgebende Verkehrslaststellung (rechts), Grafik: H+P Ingenieure
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5.2.4 Ergebnisse
Das angestrebte Sicherheitsniveau unter Berücksichti-
gung des globalen Teilsicherheitsbeiwerts von gR = 1,3 
wurde erreicht. Die anschließende Steigerung der Ver-
kehrslast bis zum Versagenszustand führte zu deutlichen 
Verformungen und Rissen. In Abb. 8 sind die Hauptdeh-
nungen ε1 in Hauptzugspannungsrichtung des Bauwerks 
im rechnerischen Grenzzustand der Tragfähigkeit und 
im Bruchzustand dargestellt. Der Hauptdehnungsverlauf 
kann hierbei dem Rissbild gleichgesetzt werden. 

Abb. 8: Hauptdehnung ε1 im GZT und im Versagens-
zustand (oben, unten rechts) und Bügelspannungen im 
Versagenszustand (unten links), Grafik: H+P Ingenieure

Unter den im GZT nach DIN FB anzusetzenden γ-fachen 
Lasten stellt sich eine Biegerissbildung im Feldbereich 
in den Stegen ein. Hierbei weist der Randsteg die größ-
ten Hauptzugdehnungen auf. Eine beginnende diagonale 
Schubrissbildung im Randsteg ist im Bereich des letzten 
Feldquerträgers festzustellen. Die Erhöhung der Ver-
kehrslast führt bis zum Versagen sowohl zu einem deut-
lichen Wachstum dieses Schubrisses als auch zur Bildung 
zusätzlicher Schubrisse im Randsteg und den benach-
barten Innenstegen. Die zweischnittige Bügelbewehrung 
(fyk = 240 N/mm²) des Randsteges erreicht im Bereich der 
kreuzenden Schubrisse die Streckgrenze. Die große Last-
steigerung zwischen rechnerischem GZT und Versagens-
zustand zeigt hierbei die Umlagerungsmöglichkeiten der 
Einwirkungen trotz des Fließens der Bügelbewehrung. 
Die damit verbundenen großen Verformungen des Über-
baus resultieren in hohen Betonstauchungen. Die lokale 
Überschreitung der zulässigen Betondruckstauchungen 
(εc >3,5 ‰) führt letztendlich zu einem Systemversagen, 
wobei vorher eine ausgeprägte Versagensankündigung 
oberhalb des nach DIN FB 102 geforderten Sicherheits-
niveaus vorliegt. 
Neben dem rechnerischen Nachweis der Tragfähigkeit 
unter kombinierter Querkraft-, Torsions- und Biegebe-
anspruchung konnten durch die Ermittlung des Ankün-
digungsverhaltens die für Brückenprüfungen relevanten 
Trägerbereiche mit zugehörigen, kritischen Rissbildern 
identifiziert werden.

6. Vergleich mit Nachrechnungsbeispiel
In Abb. 9 werden die Ergebnisse einer in [23] beschrie-
benen Beispielbemessung für verschiedene Querkraftbe-
messungsansätze mit dem Fachwerkmodell mit additivem 
Betontraganteil gegenübergestellt. Dazu wird der Quo-
tient aus der einwirkenden Querkraft VEd und der Quer-
krafttragfähigkeit entsprechend dem jeweiligen Modell 
VRd gebildet.

Abb. 9: Gegenüberstellung einer Beispielberechnung 
aus [23] mit dem Ergebnis nach dem vorgestellten Fach-
werkmodell mit additivem Betontraganteil

Mit dem erweiterten Modell für Stufe 2 der Nachrech-
nungsrichtlinie ergibt sich eine höhere rechnerische 
Querkrafttragfähigkeit im Vergleich zu den anderen An-
sätzen der Stufe 2. Obwohl die wissenschaftlichen Mo-
delle nach Stufe 4, wie (1) das erweiterte Druckbogen-
modell (Maurer), (2) die kanadische Norm und (3) FEM 
(hellblaue Balken in Abb. 9), geringere Ausnutzungsgra-
de ergeben, ist dennoch der Vorteil des Fachwerkmodells 
mit additivem Betontraganteil für diese Beispielberech-
nung deutlich erkennbar. 

7. Zusammenfassung und aktuelle Untersuchungen
Durch eine Erweiterung der Querkraftnachweise in Stu-
fe 2 der Nachrechnungsrichtlinie ist unter Ansatz eines 
Fachwerkmodells mit Betontraganteil insbesondere bei 
Brücken mit geringen Querkraftbewehrungsgraden eine 
zutreffendere Ermittlung der Querkrafttragfähigkeiten 
möglich. Der Betontraganteil wurde so definiert, dass 
sich ein stetiger Übergang der Querkrafttragfähigkeit 
von Bauteilen ohne Querkraftbewehrung zu Bauteilen 
mit Querkraftbewehrung ergibt. Dadurch ist eine pro-
gressivere und vor allem realitätsnähere Bewertung der 
Standsicherheit älterer Massivbrücken hinsichtlich Quer-
kraft und Torsion möglich.
Darüber hinaus besitzen Spannbetonbrücken im Bestand 
weitere Tragreserven unter Querkraft- und Torsionsbe-
anspruchung. Hauptgründe für die noch vorhandenen 
Tragreserven sind zum einen die günstigen Einflüsse aus 
dem statischen System bei Durchlaufträgern (geringere 
Schubschlankheit im Vergleich zum Einfeldträger), der 
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Vorspannung (spätere Schubrissbildung) und der Belas-
tungsart (hohe Streckenlasten aus Eigengewicht im Ver-
gleich zu Einzellasten aus Verkehr). Alle drei Faktoren re-
duzieren die effektive Schubschlankheit und vergrößern 
die Querkrafttragfähigkeit.
Die Querkrafttragfähigkeit von Spannbetonbrücken mit 
geringen Querkraftbewehrungsgraden (0,5- bis 1,5-fache 
Mindestbewehrung) wird maßgeblich durch den Beton-
traganteil gesteuert. Der Betontraganteil ist dabei abhän-
gig von der Querschnittsform (Rechteck-, T- oder I-Quer-
schnitt), dem Vorspanngrad, dem Spannungszuwachs der 
geneigten Spannglieder und auch der der Momenten-
Querkraftinteraktion (Schubschlankheit). Bei der Akti-
vierung dieser Traganteile ist daher die Interaktion von 
Querkraft und Torsion genauer zu untersuchen.
In einem von der BASt finanzierten Forschungsvorhaben 
werden aktuell experimentelle und theoretische Unter-
suchungen zu diesen Fragestellungen durchgeführt [50]. 
An dem Forschungsprojekt sind drei Hochschulinstitu-
te (RWTH Aachen, TU München, TU Dortmund) und 
zwei Ingenieurbüros (H+P Ingenieure, ZMI Ingenieure) 
beteiligt. Anhand von für die Praxis relevanten Untersu-
chungsparametern soll in diesem Projekt die Basis für 
eine weitere Verbesserung der Bemessungsansätze in 
Stufe 2 der NRR geschaffen werden. Um das Tragver-
halten von Durchlaufsystemen unter Querkraftbeanspru-
chung und auch mit kombinierter Torsion zu untersuchen, 
werden 28 Versuche an großformatigen Spannbeton-
durchlaufträgern (RWTH Aachen: 16, TU Dortmund: 
12) und zwölf Versuche an Spannbetonträgerausschnitten 
(TU München) durchgeführt. Ziel ist es, mit verfeinerten 
Bemessungsansätzen eine genauere rechnerische Abbil-
dung der Traglastreserven in der NRR zu ermöglichen.
Außerdem werden die wissenschaftlichen Verfahren in 
Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie adressiert. Zurzeit 
dürfen nichtlineare FE-Berechnungen, das erweiterte 
Druckbogenmodell oder die Modified Compression Field 
Theory angewendet werden, wenn sich die Ergebnisse 
der Berechnungen durch andere Methoden bestätigen las-
sen. Mit allen Verfahren lassen sich hohe rechnerische 
Tragreserven ermitteln, da sie das nichtlineare Material-
verhalten und das Systemtragverhalten zutreffender er-
fassen als eine vereinfachte Nachweisführung. Da die 
Überprüfung einer solchen Berechnung nur durch ande-
re wissenschaftliche Methoden möglich ist, ergeben sich 
Fragen, die insbesondere die verfahrensspezifischen An-
wendungsgrenzen oder das erreichbare Sicherheitsniveau 
betreffen. Gezielte theoretische Untersuchungen in Form 
von Vergleichsberechnungen und Parameterstudien sol-
len entsprechende Antworten liefern. Darauf aufbauend 
sollen Handlungsanweisungen erarbeitet werden, welche 
die Anwendung der Stufe-4-Verfahren für Tragwerkspla-
ner und Straßenbauverwaltungen erleichtern und die Ver-
gleichbarkeit verschiedener Stufe-4-Verfahren herstellen.
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Zusammenfassung
Für Neubauten und in der Stufe 1 der Nachrechnung können die entsprechend konservativ ausgelegten Nachweise bei ei-
ner kombinierten Beanspruchung aus M+V+T getrennt geführt werden. Die so ermittelten Bewehrungen werden anschlie-
ßend überlagert. Was die Begrenzung der Hauptdruckspannungen im Beton betrifft, so erfolgt lediglich für die kombi-
nierte Beanspruchung aus V+T der Nachweis einer Interaktion für die geneigten Betondruckstreben im Steg. Dabei stellt 
sich die Frage, inwieweit hier auch M berücksichtigt werden muss, da auch M die Hauptdruckspannungen beeinflusst.
Bei einer Bewertung bestehender Spannbetonbrücken durch eine Nachrechnung muss die Nachweisführung bei einer 
kombinierten Beanspruchung an die Nachweisformate der Stufe 2 und 4 angepasst werden. Dabei interessiert die Frage, 
ob durch ein genauere Nachweisführung unter Berücksichtigung von Interaktionsbedingungen Tragfähigkeitsreserven 
aktiviert werden können. Zusätzlich müssen ggf. auch von den heutigen normgemäßen Konstruktionsregeln abweichen-
de konstruktive Durchbildungen bei der Bewehrung beachtet werden.
Zu diesen Fragestellungen erfolgen im Rahmen eines FE-Auftrags der BASt [1] theoretische und experimentelle Untersu-
chungen im Rahmen von Großversuchen. Die dabei bisher gewonnenen Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Nach-
weisformate für die NRR werden nachfolgend im Beitrag vorgestellt.

1. Einleitung
Bei der Bewertung bestehender Spannbetonbrücken 
durch eine Nachrechnung besteht häufig das Problem, 
dass die älteren Bauwerke nach heutigem Stand der Nor-
mung keinen ausreichenden Widerstand gegen Schub-
beanspruchungen aus Querkraft und Torsion aufweisen. 
Daher besteht ein Bedarf nach genaueren Berechnungs-
verfahren, um weniger kritische Bauwerke auf der 
Grundlage einer Stufe 2 Nachrechnung ggf. mit Verstär-
kungsmaßnahmen weiter nutzen zu können und um kri-
tische Bauwerke mit einer Stufe 4 Nachrechnung noch so 
lange unter Verkehr halten zu können, bis sie durch einen 
Ersatzneubau ersetzt werden können.
Durch ein Forschungskonsortiums der Technischen Uni-
versitäten Aachen, Dortmund und München sowie den 
Ingenieurgesellschaften H&P, Aachen und ZMI, Mün-
chen wurden und werden im Rahmen von FE-Aufträgen 
der Bast genauere Nachweisverfahren mittels experimen-
teller und theoretischer Untersuchungen entwickelt. Die-
se sollen in der fortgeschriebenen Fassung der Nachrech-
nungsrichtlinie (BEM-ING, Teil 2) ihren Niederschlag 
finden.

2. Unterschiede im Tragverhalten von Hohlkasten- 
und Plattenbalkenbrücken bei Querkraft und 
Torsion (V+T)

Die Bemessungsmodelle im Eurocode 2 gelten für rei-
ne Torsions- und reine Querkraftbeanspruchung. Bei 
einer kombinierten Beanspruchung werden die ermittel-
ten Bewehrungen addiert. Zur Begrenzung der Haupt-

druckspannungen im Beton, erfolgt für die geneigten Be-
tondruckstreben im Steg infolge V+T der Nachweis auf 
Grundlage einer Interaktionsbedingung, die für Platten-
balkenbrücken und Hohlkastenbrücken unterschiedlich 
ist.

Plattenbalkenbrücke:

Hohlkastenbrücke:

2.1 Tragverhalten bei V+T von  
Plattenbalkenbrücken

Grundsätzlich wird bei den offenen Querschnitten der 
zweistegigen Plattenbalken das Torsionsmoment aus 
einer exzentrischen Verkehrsbelastung anteilig durch 
Querschnittsverwölbung (unterschiedliche Stegbiegung) 
und anteilig durch St. Venant-Torsion aufgenommen. Die 
Querschnittsverwölbung wird durch die Querverteilung 
berücksichtigt, die von der Torsionssteifigkeit der Stege 
beeinflusst wird. Nachfolgend wird die St. Venant-Tor-
sion in den Stegen betrachtet.
Bei Plattenbalkenbrücken erzeugen die St.Venant-Tor-
sionsmomente primär in den Stegen sowie zu einem 
gewissen Anteil in den angrenzenden Gurtplatten der 
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Hauptträger im Zustand I umlaufende Schubspannun-
gen, die tangential zu den Querschnittsrändern verlau-
fen. Die von den Gurtplatten anteilig aufgenommene Tor-
sion wird in der Regel bei der Bemessung vernachlässigt, 
indem das Torsionsmoment vollständig den Stegen zuge-
wiesen wird. Das Moment aus den umlaufenden Schub-
spannungen

bezogen auf den Schubmittelpunkt ist gleich dem im 
Querschnitt wirkenden Torsionsmoment (St- Venant’sche 
Torsion). 
Im Zustand II erfolgt die Bemessung auf Grundlage eines 
räumlichen Fachwerkmodells am Ersatzhohlkasten mit 
der effektiven Wanddicke teff,i. Das Tragverhalten im Zu-
stand II ist in Bild 1 auf Querschnittsebene in Form von 
mittleren Schubspannungen über den Querschnitt darge-
stellt. Der Querschnittsbereich innerhalb des Ersatzhol-
kastens beteiligt sich nicht nennenswert an der Aufnah-
me des Torsionsmomentes.
Im dünnwandigen geschlossenen Profil des Ersatzhohl-
kastens ist der umlaufende Schubfluss infolge reiner Tor-
sion konstant. Für die Schubspannung in einer Schub-
wand gilt daher

Die Schubkraft VEd,i in einer Schubwand i infolge Torsion 
wird wie folgt ermittelt:

Bei Querkraft ist die mittlere vertikal gerichtete Schub-
spannung im Querschnitt über die gesamte Breite bw kon-
stant. 

Bei einer kombinierten Beanspruchung kommt es im Be-
reich der seitlichen Schubwände des Ersatzhohlkastens 
zur Überlagerung der Schubspannungen aus Querkraft 
und Torsion. Auf einer Seite kommt es dabei zur Addi-
tion, wodurch die resultierende Schubbeanspruchung ver-
stärkt wird, auf der anderen Seite heben sich die Schub-
spannungen teilweise auf. 
Aus der Darstellung ist klar zu erkennen, dass für den 
Tragwiderstand bei Querkraft die gesamte Stegbreite mit-
wirkt. Dagegen wirken beim Tragwiderstand für Torsion 
nur relativ schmale Randzonen mit, wobei die effektive 
Wanddicke teff des Ersatzhohlkastens im deutschen NA 
als der doppelte Abstand von der Außenfläche bis zur 
Mittellinie der Längsbewehrung festgelegt ist.
Dagegen darf nach EC2-1-1, 6.3.2 (1) für die effektive Di-
cke einer Schubwand teff,i = A⁄u ≥ 2 · d1. angesetzt werden. 

Bild 1: Tragverhalten bei Querkraft und Torsion eines 
Plattenbalkens auf Querschnittsebene

Mit dem konservativeren Ansatz im NA soll in den hohen 
und sehr ungünstig beanspruchten Randzonen der Stege 
ein vorzeitiges Druckstrebenversagen verhindert werden, 
wie es bei einigen der nachfolgend beschriebenen Versu-
che beobachtet wurde. Dabei muss allerdings zwischen 
primärem und sekundärem Druckstrebenversagen unter-
schieden werden. Hierzu später mehr.
Was die Querkrafttragfähigkeit betrifft, so trägt der 
Querschnitt über die gesamte Stegbreite zum Betontra-
ganteil und damit zu einem sehr günstigen Tragverhal-
ten bei. Dagegen ist das Tragverhalten bei Torsion eher 


